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OLG München v.17.5.1991 - 21U 4529/90 92, B

OVG Nordrhein-Westfolen v. 27. 6.1991 -
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: SiB 1991,402
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KG Berlin v.19.12.1990 - 24 U 5932/90
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Gl Leitsätze

Anwoltszulossung / Verbond

l. Eine mit dem Anwoltsberuf unvereinborte Tötigkeit übt derienige ous, der im Rohmen
seines Beschöftigungsverhöltnisses bei einem Verbond rechtliche Berotung erteilt, die
derVerbond oufgrund seiner Sotzung seinen Mitgliedern zu erbringen verpflichtet ist.
Die nur theoretische Möglichkeit, die Rechtsberotung des Verbondes zu beeinflussen,
genügt ollerdings nicht.

2. Die Rechtsberotung der Verbondsmitglieder ist keine noch $ 46 BRAO grundsötzlich
mit dem Anwoltsberuf vereinborte Berotung des Dienstherrn.

3. Es ist mit dem Anwoltsberuf vereinbor, wenn sich ein Rechtsonwolt im Rohmen seines
Beschöftigungsverhöltnisses im wesentlichen um orgonisotorische und verbonds-
politische Belonge, insbesondere um den Abschlufl von Torifvertrögen kümmert.

(BGH Beschl .v. 27.5.1991 - AnwZ l}l 4/91, BRAK-Mifl'. 1991,2'Al

Anwoltszulossung / Vorstond einer AG

Die Töiigkeit ols gesomtuertretungsberechtigtes Vorstondsmitglied einer unter kouf-
mönnischen Gesichtspunkten ouf Gewinnerzielung ongelegten AG ist mit dem Beru{
eines Rechtso nwo ltes u nverein bo r.

(BGH Beschl .v. 25.3.1991 - AnwZlBl2/91, BRAK-Mitt. 1991,2261

Rechtsberotungsgesetz / WEG-Verwolter / Prozeßführung

Die Prozeßführung eines WEG-Verwolters, der nicht selbst Wohnungseigentümer ist,

ohne Einschqltung eines Rechtsonwolts qls Proze0bevollmöchtigten verstößt gegen dos
Rechtsberotungsgesetz und ist unzulössig, sofern dos Verfohren nicht persönliche
Ansprüche oder Verpflichtungen des Verwolters zum Gegenstond hot.

Der WEG-Verwolter ist noch 9157 ZPO von der mündlichen Verhondlung vor Gericht
ousgeschlossen. Dies hindertweder dos Einreichen von Schriftsötzen noch die Heron-
ziehung des Verwqlters durch dos Gericht ols Beieiligien.

Dos Versprechen einer Vergütung in Höhe der Rechtsonwoltsgebühren on den WEG-
Verwqlter für dessen Proze0führung ist unwirksom.

Pouscholvergütungen onderer Proze0vertreter ols Rechtsonwölte und Rechtsbeistönde
gehören weder noch $ 9IZPO noch noch g47WEG zu den notwendigen ouflergericht-
lichen Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung.

{KG Berlin Beschl.v. 19.12.1990 - 24 U 5932/90 * RPK U 1.070/911

Feststellungskloge des Gesellschqfters

Gesellschofterbeschlüsse sind Rechtsverhöltnisse i. S. des $ 256 Abs. 1 ZPO. Dle Kloge
eines Gesellschofters quf Feststellung, doß sein Ausschluß ous der Gesellschoft nichtig
sei, ist doher zulössig.

(BGH, Urt. v. 21.10.1991 - ll ZR 211 /901

92,58

92,88

92,58

92,44

92,76

92,58

92,58

92,29

92,28,
58

92,41

92,28

92,59

92,85

92,88

92,71

92,25

92,101

92,89

92,96

92,91

92,45

92,28

92,28

92,77

92,105

92,3

92,47

92,53

LG Arnsberg v.20.6.1991- 9I 2/91

LG Homburg v. 31.5.1991 - 302 O ll3i90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v. 24.1.1991 - 19 O 4\4/90
: SIBK Koln - MBI 1991, 8

LG Korlsruhe v. 7. 3. 1990- 3 O 339/89

LG München v. 18.12.1991 - 4 0 ll 723/91,
n. rkr:

EGH Hessen v. 28.2.1991 - I EGII 2/90
: EWIR $ 43 BRAO 3/91,461 Rins

BdF Schreiben v. 4.2.1992
-tv B7-s2742-6/92

92,108

92,25

92,55

92,22

92,85

92,25

92,109

BB il3



Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mitverschulden

- Fristüberwochung

- richtige lnformotionen on StB

: durch Driite

- Steuererklörung

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Holtung f. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: $ 68 StBerG

Rechtsonwolt

- Zulossung
: Verbondstöiigkeit
: AG-Vorstond

Rechtsberotung / Rechtsbesorgung

- Erschließungsbeitröge

- Steuerberoter
: Ersch ließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters {WEGI

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestöiigu n g

Rechtswohlklousel

- Prospekthoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- Johresobschluß

Sleuerberolungsgesetz

- g4,zI.5
: unmittelborer Zusommenhong

_8{

: Steuerberech nu ng, Wirtschofts-
berotungsfirmo

- 0 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzenfrum

-s5z
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung

- lnformotionen d. Mondonten
: fristgerechie -

- Steuerbefreiungstotbestond

Steuergestohun gsberotung

- Mondotsumfong
- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwoliers

Telefox

- Funktionsföhigkeii b. Justizbehörde

Testot {s. Bestötig ungsvermerk)

- Beweiskroff

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche

- Hoftun gsbeschrönku ng
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, S 266 StGB

- Vermögensbetreuungspflicht

Unlreue, $ 266 SIGB

- Gebührenüberhebung, 5 352 SIGB

- Treuhönder

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 51 o WPO
- Prospekthoftung

Verjöhrung, E5l BRAO

- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöh rungsvorsch rift, Seku ndöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regreßmondot on Kollegen
: U n kenntnis über Verjöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Ah. BRAO

Mondoisende, kein Schoden

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, $ 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheit

- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Serienschoden
: feh lerhoffe Prospektprüfu ng

Werbeverbot
- Anwolts-Suchservice/lnfodienst

- f. Rechtsonwölte

- Strofuedeidiger

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong

BGH v. 112.1988 - lX ZR 61188
: NJW 198? 303
:WM l999,ll4

BGH v. 24.1.1991 - lX ZR 250/89
:WM 1991,420
: WUB Vl B 5 6 KO l.9l {Sundermonn)

BGH v. 25.3.1991 - AnwZlH 2/91
: BRAK-Mitt.1991,226

92,
72,

2
2

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfendg rechts- und sleuerberotende Berufe 4192

Proxiskouf und Honororfrogen
- Mittelgebuhr
(OLG Düsseldor{ Urt.v. 31.10.1990 - lB U 109/90 - rkr.)

Leitsotz:

Kouft ein Steuerberoter die Proxis eines onderen Steuerberoters und wird
der Köufer für frühere Mondonien des Verköufers tötig, führt dies ollein
nicht dozu, doß der Proxisköufer den Mondonten onstelle des Proxis-

verkö ufers wegen Veriro gsverletzu n g en des letzteren hoftet.

Leitsötze {d.Verf.}'

l. Ein Proxiskouf bedeutet regelmößig, doß lediglich der Kundenstomm
ols solcher,,übernommen" wird.

2. Die Bewertung holbfertigerArbeiten und Forderungen rechtfertigt ein
Uberschreiten der Mittelgebuhren donn nicht, wenn ein bereits vor.
liegender Johresobschluß ledigli ch zu überprüfen ist.

3. Die Uberprüfung der Buchführung konn der Steuerberoter nicht ols
Wi rtsc h oftsp rüfertöti g keif o b rec h n en. \Ven n bis h e r n u r Steu erberoter-
leistungen für den Mondonten erbrocht wurden, konn dieser dovon
ousgehen, doß ouch die Prüfung einer Buchführung noch den Gebuh-
ren der Steuerberoterg ebü h renverord n u n g o bgerech net wird.

Aus den Gründen:

t.

Hinsichtlich der1. Klogeposition streiten die Porteien ollein dorüber, ob die
Beklogte dem Klöger überhoupt einen Auftrog fur die erneute Erstellung
einer Johresbilonz l9B4 erteilt hot oder nicht. Zum Beweise seiner Be-
houptung von einer Auftrogserteilung legt der Klöger nunmehr den vom
Geschöftsführer der Beklogien om 23.5. 1986 unterschriebenen Jo h res-

o bsch I u{J l9B4 vor. Der Senot sieht in d ieser - u nstreitigen - U ntersch rift ein
o usreichend tro gfo h ig es I nd iz f ü r eine entsprechende Auftro gserteil u n g.

Dieses lndiz hot die Beklogte nichi ousgeröumi, ouch keinen Gegen-
beweis ongetreten. Soweit sie geltend mocht, doß der Klögerols,,Rechts-
nochfol g e/' i h res f rü heren Steuerberoters S. weg en u rsp rü n g lich mo n gel-
hofter Bilonzorbeiten eine erneute Bilonzierung hobe unentgeltlich vor-
nehmen müssen, ist dos nicht nochvollziehbor. Der Klöger hot zworzuge-
stonden, doß er die Proxis des Steuerberoters S. von diesem ,,gekouft"
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(Heftl-4,19921

hobe (schriftsotz des Klögersvom 16. 2.l990l,doch lößtsich dorous noch

nicht die Ubernohme sömtlicher Verpflichtungen S. ous derZeil vor dem

,,Proxiskouf" obleiten. Ublicherweise bedeutet ein Proxiskouf, doß ledig-
lich der Kundenstqmm ols solcher,,übernommen" wird, doß ober olle
Pflichten und Rechte der beiden Beteiligten im Verhöltnis zu den Kunden
persönlich begründet bleiben und - für neue Tötigkeiten - begründet
werden.

Die Rechnung vom lO.6.1986 ist ollerding s zu reduzieren, soweit es um

dos Honoror des Klögers f ür die Bilonzierungsorbeiten geht (3.486 DM +
MwSt.l. Der Klöger hot nömlich die Höchstgebühr des $ 35 Abs.l Nr.l der
Steuerberotergebührenverordnung (SiBGebVl berechnei. Dos ist nicht
gerechtfertigt.

Noch $ll StBGebV bestimmt der Steuerberoter bei Rohmengebühren

dos ongefollene Honoror unter Berücksichtigung oller Umstönde, insbe-

sondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfonges und der
Schwierigkeit der beruflichen Tötigkeit noch billigem Ermessen. lst die
Angemessenheit der getroffenen Bestimmung zwischen den Beteiligten

streitig, so hot noch stöndiger Rechtsprechung des Senots (StB 1986,160)

der Steuerberoter im einzelnen dorzulegen, ous welchen Gründen eine

Uberschreitung der Mittelgebühr im Sinne von $ ll der StBGebV ,,onge-
messen" ist.

Die hier vom Klöger für die Angemessenheit der Höchstgebühr onge-
führten Argumente überzeugen nicht. Dobei konn dos Vorbringen des

Klögers unterstellt werden, doß die Bilonz l9B4 komplett neu gemocht
werden mußte, doß es insbesondere erhebliche Schwierigkeiien bei
dieser Uberprü{ung gob, vor ollem bei der Bewertung der holbfertigen
,Arbeiten und der Forderungen. Diese Umstönde rechtfertigen ein Uber-

schreiten der Mittelgebühr nicht, weil der Klöger den bereits vorliegenden
Jqhresobschluß lediglich zu überprüfen und - in Einzelpunkten - zu

berichtigen hotte.

Die Mittelgebuhr betrögt 20/10 der Tobelle B bei einem - unstreitigen -
Gegenstondswert von 843.000 DM'

10/10: 1.162,-- DM
20/10: 2.324,-- DM
14 o/o MwSt. 325,36 DM

2.649,36 DM

ln dieser Höhe erweist sich die Klogeposition I nunmehr ols berechtigt,
wöhrend sie in Höhe von1.324,68 DM obgewiesen bleibt.

Abtretung

- Abtretungsverbot, Zweckbindu ng,

S 399 BGB

- d. Steuererstottu ngso nspruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftun gsbeg renzun g, grobe Fohrlössig keii

- Rechiswohlklousel

Amtspflichverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Arglisteinwond

- gegenüber Verjöh rungseinrede

Auskunfisvertrog

- stillschweigender Absch luß

: Bilonz, Stoius

Belehrungspflicht d. RA

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StbMp
- Abtretu ng Steuererstottun gsonspruch

- Bef reiun gstotbestond
: vor 15 Johren

Betrug

- Gebührenüberhebung, $ 352 SIGB

Beweislosl

- u nterlossene Aufklö rung/Belehrung
: Beweisvermutung

- f. Mondotsum{ong

Bilonzerstellung

- Aussogekrofi d. Bilonz

- Dritthoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspöteie Erstellung

B u n desve rfossu n gs ge richt

- Anwoltspflichten

Dienslvertrog

- Steuerberotu ngsveriro g

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertro gsöhnl. Vertrouenshoftun g

Erbenhoftung, beschrönhe

- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschluß

Freistellun gsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß

- Veriöhrung

Fristenkontrolle

- Telefox
: Funktionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeche Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- Jo hresobschluß, Hondelsregister

- Löschung im HR

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Bekug, Untreue

- Gebührenüberhebung, 0 352 StgB

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, g9 StbGebV
: Gebührenvorschrifien

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Fölligkeir, $ z srbGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mittelgebr;hr

- Zohlung e. Täilbetroges

Honororonspruch d. WP

- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz,E823 Abs.2 BGB

Kousolitöt

- Berotu ngsfeh lerlfeh lende Mo ndonteninfo

Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hil{skröfie gegen Entgelt

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnsteuererstottung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: MiMirkun g d. Lohnsteuerhilfevereins
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il.

Bei der Klogeposition B geht der Streit der Porteien um den ongemesse-
nen Stundensotz für die Uberprüfung der Buchführung. Dos Londgericht
h ot d ie Stu nd ensö lze der Sieuerberoterg ebü h renverord n u n g o n gesetzi,
demgegenüber möchte der Klöger diese Tötigkeit ols Wirtschoftsprüfer.
tötigkeit obrechnen (zusötzlich l.ll0 DM nebst MwSt.l.

Dos zur Begründung seiner Forderung vom Klöger in diesem Zusommen-
hong ongefuhrte Argument, es hondele sich um eine typische Wirt-
sch oftsp rüfero ufg o be, ko n n o ls wo h r u nterstel lt werden. Entscheid end ist

nömlich, doD es sich um eine Tötigkeit hondelt, die ouch ein Steuerberoter
erbringen konn. Do der Klöger qber stets nur Steuerberoterleistungen für
die Beklogte erbrocht hot, konnte dies dovon ousgehen, doß ouch die Prüf-

töfigkeit noch den Gebühren der Steuerberotergebührenverordnung
obgerechnet werde. Wollte der Beklogte dogegen, insoweit ols Wirt-
schoftsprüfer tötig werden, so oblog es ihm, dies gegenüber der Beklog-
fen vorher klorzusiellen, domit ein entsprechender Auftrogsinholt ouch
vereinbort wor. Diese Klorstellung hot der Klöger versöumt, ous seinem

Vorbringen lo0t sich dozu nichts entnehmen.

) Honororonspruch/Schodenersolzonspruch
(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.12.1990 -18 U 126/90 - rkr.l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Steuerberoter konn eine Gebührenrechnung nochtröglich nur
öndern, wenn Nichtigkeit- oder Anfechtungsgründe vorliegen.

2. Erstellt der Steuerberoter die Buchfuhrung des Mondonten, so hot er
fur die rechtzeitige Bilonzerstellung und Abgobe der Steuererklörung
Sorgezu trogen. Erirögtdie Dorlegungs- und Beweislost beideren ver-
spöteter Erstellung fur ihn enilostende Gründe der Verspötung.

Die Vereinborung muß zivilrechtlich wirksom im vorous geiroffen sein.
Dos ist der Foll, wenn die Befreiung des beherrschenden Gesellschofters
vo m Wettbewerbsverbot entweder in der u rsprü n g lich en Sotzu n g entho l-

ten ist oder durch spöteren sotzungsöndernden Beschluß in sie oufge-
nommen worden ist.

bl Es muD grundsötzlich eine ongemessene Gegenleistung vereinbort
werden, wenn ein ordentlicher und gewissenhofter Geschöftsführer
die Befreiung vom Wettbewerbsverbot im lnteresse der Gesellschoft
nicht unentgeltlich erteilen würde.

Verein bo ru n g en, d ie d ie g eno n nten zivi I rechtl ichen Voro ussetzu n g en
nicht erfüllen, werden wegen dieses Formmongels für die Zeitröume
bis zum 31.12.1992 nicht beonstondet. Fehlen Vereinborungen oder
entholten Vereinborungen keine klore und eindeutige Aufgoben-
o bg renzu n g, sind f ü r 1ed en Vero n lo g u n gszeitro u m der Vergo n g en heit,
für den die zivilrechtlichen Ansprüche ouf Schodenersotz oder ouf
Herousgobe des erlongten Vorteils nicht geltend gemocht worden
sind, verdeckte Gewinnousschüttungen onzunehmen. Werden die
fehlenden Formerfordernisse behoben, sind die Beteiligten - wenn
die Voroussetzungen im übrigen dofür vorliegen - geholten - für
die Befreiung vom Wetfbewerbsverbot ein ongemessenes Entgeli zu
vereinboren. Geschieht dies nicht, ist in dem Veronlogungszeitroum,
in dem die Vereinborung wirksom wird, eine verdeckte Gewinnous-
schüttung onzunehmen.

lm Verhöltnis zwischen Gesellschoft und nicht beherrschendem
Gesellschofter.Geschöftsführer werden ouch fehlende Vereinbo-
rungen über die Befreiung vom Wettbewerbsverbot für Zeitröume
bis zum 31.12.1992 nicht beonstondet. Eine verdeckte Gewinnous-
schüttung wird iedoch ouch hierongenommen,wenn die Befreiung in

1992 nochgeholt, ein ongemessenes Entgelt hierfur iedoch nichtverein-
bort wird. Wegen der Entstehung der verdeckten Gewinnousschüt-
iung wird ouf den vorstehenden Absotz Bezug genommen.

Besonderheiten gelten bei Steuerberotungsgesellschoften. Mit Rück-

sicht ouf die über dos Verhöltnis von Steuerberoter und Steuerbero-
tungsgesellschoft bisher bestehende Rechtsunsicherheit, inwieweit
dos Berufsrecht dos Zivilrecht überlogert, wird den Steuerberotungs-
gesellschoften und ihren beherrschenden Gesellschoffern oder den
Geschöftsf ü h rern Geleg en heii geg eben, i h re Rechtsbezieh u n g en bis
zum 3,l. 12.1992 neu zu ordnen. Bis zu diesem Zeitpunktwerden wegen
feh len d er Verei n bo ru n g en oder weg en mo n g el hofter Verei n bo ru n g en
verdeckte Gewin no usschüttu n gen n icht o ngenom men.

(BdF-Schreiben v. 4.2.1992 - lV B 7 - S 2742 - 6/921
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Aus den Gründen:

Die Gebührenrechnungen des Klögers vom 7.8.1980, vom 22.6.1981,
vom lB. B.l98l und vom 30.1'l.1984 lzwei Rechnungen) sind ols obschlie-
ßende Berechnung der Buchführungsorbeiten für die Johre l9B0 bis l9B3
onzusehen. Der Wortlout der Rechnungen loßt nicht den Schlu0 zu, do$
ieweils nur eine Teilobrechnung geltend gemocht werdg do{J onders
ousgedrückt eine weitere Nochforderung vorbeholten werde. Mit den
Rechnungen konkretisierte der Klöger vielmehr die Leistungsinholte und
zugleich die von ihm dofür - im Rohmen seines Bestimmungsrechtes
gemöß $ ll StBGebV - verlongten Vergüiungen. Diese verbindlich vorge-
nommene Gebührenbestimmung konn er nicht mehr nochtröglich öndern,
soweit keine Nichtigkeits- oder Anfechtungsgründe vorliegen (vgl.' BAG,
VersRl98l,95l; Polondt/Heinrichs, BGB,48.Aufl., $ 3l5Anm.3 b - m.w. N.).
Nichtigkeits- oder Anfechtungsgründe werden vom Klöger nichi vorge-
brocht, es hotfolglich bei den früher erteilien Rechnungen zu verbleiben.

Dos führt bei den einzelnen, umstrittenen Rechnungen zu folgendem
Ergebnis' Die Rechnung Nr. 340/87 vom 30. 9.1987 (Nr. 2) ist lediglich in

Höhe von 136,80 DM berechtigi (120 DM zuzüglich MwSt. von 16,80 DM);
die Rechnung Nr. 344/87 vom 5.10.1987 (Nr.4l ist lediglich in Höhe von
109,44 DM onzuerkennen {96 DM zuzüglich MwSt. von 13,44 DM; die
Rechnungen Nr. 346187 und Nr. 350/BZ beide vom 5. 10.1987, entfollen
gonz.

Bei Ermittlung der demgemö0 (noch) berechtigten Gesomtforderungen
des Klögers ist eine unsireitige Zohlung von342 DM zu berücksichtigen.
Außerdem hot der Beklogte - ohne Widerspruch des Klögers - vorge-
trogen, doß durch Abbuchung vom Konto seiner Ehefrou weitere
1.462,39 DM geleistet worden sind. Dos ist bei den hier geltend
gemochten Honororen zu berücksichtigen, nochdem der Klöger seiner-
seits nicht dortut, ouf welche onderen Forderungen die obgebuchten
Betröge von ihm verrechnet worden sein könnten.

Wenn der Beklogte oußerdem noch die Mehrwertsteuern obziehen
möchte, die er bei Bezohlung der früheren Buchholtungsrechnungen des
Klögers mitentrichiet hot (zusommen: A6 DMl, so ist dies nicht gerecht-
fertigt: Diese Mehrwertsteuern sind korrekt berechnet worden, ous den
spöteren Rechnungen des Klögers werden sömtliche Buchholtungs-
honoro re gestrichen, u nd zwo r einschließlich der do ro uf zu enirichtend en
Mehrwertsteuery für eine Erstottung der früher berechneten und ouch
bezohlten Mehrwertsteuern - dorouf louft dos Verrechnungsbegehren
des Beklogten hinous - besteht bei dieser Sochloge kein Grund.

Gl Hinweise

Gl Ahuell

ln 3. Aufloge erscheint von Werner/Mochunsky,,Rechte und Ansprüche
geschod igier Ko pito lo n lege/'

So vielföltig die Moglichkeit von Kopitolonlogen ist, so umfongreich ist

der ongesprochene Themenkotolog' Schodenersoizonsprüche gegen

den Vorstond einer AG wegen Kopitolerhöhungsschwindel, Hoftung
der Börseno ufsicht bei g escheiterten Aktienem issio nen, Amtshoftu n g en

wegen fehlerhofter Bonkenoufsicht, Ansprüche gegen Börseninformo-

iionsdienste, Pflichten bei der Abwicklung von Effekten-Geschöften,

Hoftungsrisiken und Abwehr von Drittonsprüchen bei geschlossenen

lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodellen pp.

Die Monogrophie wendet sich on Anleger, lnitiotoren, Steuerberoter,

Anwölte und die Mitorbeiter von Wertpopiereobteilungen.

Dos Buch ist von großem proktischem Weri, do es ous der onwoltlichen
Proxis entstonden isi. Die 3. Aufloge in kurzer Zeit besiötigt die Ein-

schötzung.
(Wi Re Verlo gsg esel lschoft m b H, 1991, lS BN 3 /88415 / 536 /91

Verdeckte Gewin no ussch üttu n gen / Bef reiu n g von Wettbewerbsverbot /
Ubergongsregelung

Die Gesellschoft konn dem beherrschenden Gesellschofter und dem

Geschöftsf ü h rer ei ne Kon ku rrenztötig keit in i h rem Geschöftszweig d u rch

Vereinborung gestotten (: Befreiung vom Wettbewerbsverbotl. Eine ver-

deckte Gewin no ussch üttu n g wird bei ei ner Kon ku rrenztötig keit o ufg ru nd

einer solchen Vereinborung iedoch nur donn vermieden, wenn die noch-
folgenden Voro ussetzungen erfü I lt sind'

I . Die Befreiung vom Wettbewerbsverbot muß eine klore und eindeutige
Aufgobenobgrenzung zwischen der Gesellschoft ouf der einen Seite

und dem beherrschenden Gesellschofter oder dem Geschöftsführer
ouf der onderen Seite eniholten, die eine spötere willküdiche 7u-

ordnung der Geschöfte unmöglich mocht.
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GmbH-Löschung,/ Hondelsregister./
Johresobschluß
(LG Arnsberg, Beschl.v. 20.6.1991- 9I 2/91- SIBG 1991,5291

Die berechtigte Klogeforderung ermitteh sich noch olledem wie folgt:

ReNr. Re/Dotum

Leitsotz:

Dos Nichteinreichen von Johresobschlüssen einer GmbH beim Register-
gericht stellt keinen Grund dor, die Löschung der Firmo onzudrohen
oder durchzuführen, wenn die Gesellschoft gloubhoft mocht, doß sie

Vermögen besitzt.

Aus den Gründen:

Die gegen die Verfugung des Amtsgerichts vom l.2.l99l gerichtete Be-

schwerde ist zulössig und ouch in der Soche begründei.

Die durch die ongefochtene Verfügung gesetzie Frist zur Vorloge der
Johresobschlüsse unter Androhung der Löschung der Firmo ist sochlich
nichi gerechtfertigt. Zwor hot die Beschwerdeführerin seit dem Johre l9BZ
die Johresobschlüsse nicht beim Registergericht eingereichi. Dies stellt
obervorliegend keinen Grund dor, die Löschung der Firmo onzudrohen
oder durchzuführen. Eine Gesellschoft konn gem. $ 2 Abs. I des Gesetzes
über die Auflösung und Löschung von Gesellschoften und Genossen-
schoften nur donn gelöscht werden, wenn doneben ouch Vermögens-
losigkeit ouf Seiien der Gesellschoft gegeben ist.

Dies folgt ous der kloren Formulierung des Gesetzes' . . .,,und ein Beteilig-
ter innerholb dieser Frist nicht gloubhoft gemocht hot, doß die Gesell-
schoft Vermögen besitzt'.' Wenn die Gesellschoft olso nochweist, doß
sie trotz Nichthinterlegung über Vermögenswerte verfügt, konn dos
Lösch u n gsverfo h ren n icht d u rch g ef ü h rt werden. Den N o chweis vorh o nd-
enen Vermögens hot die Beschwerdeführerin ober zweifellos in ous-
reichend er Form g ef ü h ri. U nter d iesen U mstö nd en wo r der o n g efochtene
Beschluß oufzuheben.

I

2
3
4
5
6
7
B

9
t0
il
12

l3

339/87
340/87
343/87
344/87
345/87
346/87
351/87
350/87
353/87
352/87
355/87
354/87
156/87

Zohlungen

30. 9.t987
30. 9.1987
5.10.1987
5. r0. r9BZ
5. 

.l0. 
r9BZ

5.10.1987
5.10.1987
5.10.1987
5. r0. r9BZ

5.10.1987
5.10.1987
s.10.1987

25. 4.1988

berechtigt

1.252,63
136,80

1.414,06
109,44

1.320,58
0,0

I .0.l 5,5,l
0,0

835,96
519,84
945,40

1.203,84
2.407,68

nicht

437,76

7.rut,su

678,53

196,gg

3.075,2611.161,74
342,00

1.462,39

9.357,35

il.

Die berechtigten Honororforderungen des Klögers sind durch eine wirk-
some Aufrechnung des Beklogten mii Schodenersotz-Gegenforderun-
gen erloschen ($ 389 BGB).

Der Beklogte stellt mehrere Schqdenersotzforderungen und eine
Werklohnforderung zur Aufrechnung (Reihen{olge der Aufrechnung
g emöß Anf ü h ru n g en i n sei n em Sch riftsotz v om 29.12.19891. Die beiden
ersten Schodenersotzposiiionen setzen sich ous den vom Beklogten -
unsireitig - gezohlten Einkommen- und Kirchensteuern für die Johre
l9B0 und l9B3 zusommen: 3.005 DM (1980' 2.942 DM + 63 DMI
und 9.950 DM (]983' 9.130 DM + 820 DMl. Dozu ist weiterhin un-
streitig,doß diese Steuern überhoupt nicht ongefollen wören, wenn
die Bilonzen für die iohre l9B0 und l9B3 dem Finonzomt rechtzeitig
vorgelegen hötten (Mitteilung des Klegers on den Beklogten vom
29.9.1987 über die Steuererklörungen für dos Kolenderiohr 1983,
Einkommensteuer und Kirchensteuer: O). Der Streit der Porteien geht
vielmehr dorum, ob es dem Klöger ols Verschulden onzulosten ist, doß
die genonnten Bilonzen dem Finonzomt iotsöchlich nicht rechtzeitig
eingereicht worden sind.
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Aus den zu den Akten gereichten Unterlogen (Einspruchsbescheide

des Finonzomtes vom 25.5.1988) ergibt sich dozu, doß die Einkom-

men- und Kirchensteuern für dos Johr l9B0 mit Bescheid vom 3]. 3. l9B3
und für dos Johr l9B3 mit Bescheid vom 3. 10. l9B5 festgesetzi worden
sind, weiier doß der Klöger gegen die Bescheide ieweils om
22.10.1982 Einspruch erhoben hot und doß dos Finonzomt olle Ein-

sprü ch e o ls verspötet zu rückg ewiesen hot ( Bescheid e vom 25. 5.l9BB ).

DerKlöger behouptet in diesem Zusommenhong, do0 erdie erforderli-
chen Unterlogen für die Erstellung der froglichen Bilonzen erst im
Septemberl9BZerholten hobe und doß erdonoch soforttötig gewor-
den sei, dem gegenüber beho upiet der Beklo gte, doß der Klö ger quo r'
tolsmößig olle Unterlogen ousgehondigt erholten hobe.

2. Rechtliche Grundloge für die von dem Beklogten geltend gemochten
Schodenersotzonsprüche sind die Grundsötze über den Schoden-
ersotz bei einer positiven Vertrogsverletzung 19276 BGB). Vorous-
setzung isi donoch, doß der Klöger seine Pflicl^1ten im Rohmen des
zwischen den Porteien bestehenden Steuerberotungsvertroges
schuldhoft (zumindest fohrlössigl so schlecht erfullt hot, doß dem
Beklogten dorous ein Schoden ewochsen ist.

Diese Grundsötze sind hier onwendbor, weil sich die Rechtsbeziehun-
gen zwischen Klöger und Beklogten ols Geschoftsbesorgungsvertrog
m it Dienstvertrogsch o ro kter do rstel lt. Dos ist stö n d ig e Rechtsp rech u n g,

wenn der Steuerberoter - wie hier - mit umfossenden Berotungs-
leistungen beouftrogt worden ist (BGH, VersR 1980,264; RGRK BGB,

12. Aufl, $ 631 Rdn.20l; MünchKomm zum BGB, 2. Aufl., $ 6ll Rdn.690).
Desholb sind bei Fehlern des Steuerberoters die Gewöhrleistungs-
rechte des Werkvertrogsrechtes nicht onwendbor; der Mondont hot
viel meh r eine schu ld hofte Pflichtuerletzung seines Steuerberoters und
den dorous entstondenen Schoden dorzulegen und - notlolls - zu

beweisen.

3. Die totsöchlichen Voroussetzungen für eine Hoftung des Klögers
liegen vor, und zwor ouch noch seinem eigenen Vorbringen.

Zu den Aufgoben des Klögers gehörte neben der Buchholtung und
der Anfertigung von Steuererklörungen, dos Ersiellen der Johres-
obschlüsse - so hot der Klöger ietzt selbst in der Berufungsinstonz
richtig gestellt (Schriftsotz des Klögers vom 27.9.19901.

Der Klöger hot ouch die Buchholtungsorbeiten zeiinoh erledigt, dos
zeigen seine Rechnungen überdie Buchholtungsqrbeiten von Septem-
ber 1979 bis Juni l9B4' Rechnung Nr. 243/80 vom 7.8.1980 (Buch-

Vergütung in Abzug zu bringen. Dodurch ist ihnen in Höhe der von
dritter Seite gezohlten Betröge ein Vermögensschoden entstonden,
der mit dem vom Angeschuldigten K. erstrebten Vorteil, ouf den er
keinen Anspruch hotte, deckungsgleich ist. .....

2. Der Angeschuldigte N. ist der Beihilfe zu diesem Betrug hinreichend
verdöchtig. Mit seinen Erklörungen gegenüber den Kreditnehmern,
die Holfte des ousgeschüttefen Beiroges solle zur Abdeckung der
Anwoltskosien dienen, hoter die Tot des Angeschuldigten K. willentlich
gefördert. .....

C. Untreue

Schließlich kommt beim Angeschuldigten K. der hinreichende Verdocht
der Untreue - iedenfolls noch der derzeit ollein möglichen vorlöufigen
Beurteilung - nicht in Betrocht. Doß den Rechtsonwolt bei Erhebung seiner
Gebühren eine besondere Pflicht zur Vermögensfürsorge gegenüber
seinem Mondonten trifft - wie sie in beiden totbestondlichen Alternotiven
des $ 266 SIGB vorousgesetzt wird (vgl. BGHSI 24, 3B7l -, begegnet
bereits ernstlichen Bedenken. Denn ouch eine vertrogliche Beziehung
wie der Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen Anwolt und Mondont,
der sich insgesomt ols Treueverhöltnis i.S.v. $266 StGB dorstellt, konn
Verpf lichtu n g en eniho Iten, deren Verletzu n g n ichi vo m U nireueioibesio nd
geschützt isi (BGH NSIZ 1986, 36.l). Der Senot neigt zu der Ansicht, doß
die Zuwiderhondlung gegen die zivilvertrogliche Pflicht, von seinem

Mondonten keine höheren ols die totsöchlich geschuldeten gesetzlichen
Gebühren zu verlongen und zu vereinnohmen, sie vielmehr dorouf ouf-
merksom zu mochen, doß sie eine weitergehende Vergütung nichi schul-
deten, nicht nqch 9266 SIGB strofbewehrt ist.

Die Froge konn oberletztlich offen bleiben, denn selbstwenn mon dieTot-
besto nds moßig keit n o ch 9 266StG B beio hen wo I lte, bestü n d e Gesetzes-
konkurrenz zu 9352 SIGB, der ols speziellere Norm dem $ 266 SIGB vor-
geht (BoyObLG NSIE Nr.l zu $ 352 SIGB). Die Totbestönde der Untreue
und der Gebührenüberhebung - letztere will den Zohlenden vor einem
Mißbrouch der Befugnis zur Gebührenerhebung schützen - werden
nömlich durch Verletzung derselben Pflicht begongen. Eine solche
Beurteilung des Konkurrenzverhöltnisses ist sochgerecht, do die in der
wesentlich geringeren Strofdrohung des $ 352 SIGB zum Ausdruck
kom mende Privileg ieru ng - sie beru ht o uf der Mög lich keit des Zo hlenden,
sich iederzeit ü ber den gesetzlichen U mfo ng der Zo hlu n gspf licht zu u nter-

richten (vgl. Crome[ in: Schönke/Schröder, StGB,23. Aufl., $ 352 Rdn.14] -
in der Gefohr stünde leerzulou{en, wollte mon stott dessen regelmößig
Toteinheit zwischen beiden Normen onnehmen
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Gebü h renerhebu ng selbst entho ltende Ho nd lu ng beg riffsnotwendig
dieVorspiegelung gegenüberdem Zohlenden ein, erschulde den von
ihm geforderten Betrog in dieser Höhe (BGHSI 2,35; BoyObLG NSIE
Nr. 3 zu $ 352 StGBl. .....

5. Die Vergütung, die der Angeschuldigte K. von seinen Mondonten
erlongt hot, wor hoher ols die totsöchlich geschuldete. Die Verein-
borung eines onwoltlichen Erfolgshonorors - gerode in der Form der
Uberlossung eines Streitonteils - verstieß gegen die guten Sitten und
wordesholb nichtig (BGH MDR 1926,1001, BGHZ 3g,142l.Zudem wor
die Erklörung der Auftroggeber nicht in einer der Vorschrift des $ 3
Abs.l Sotzl BRAGO entsprechenden Weise obgegeben worden. Der
Angeschuldigte K. hötte desholb von seinen Mondonten lediglich die
gesetzlichen Gebühren und Auslogen verlongen und einbeholten
durfen. Erstehtdomitim Verdocht,sich ein Entgelt, dos ihm nichtzusteht,
verschofft zu hoben. Ein solches Verholten erfullt den Totbestond des
$ 352 Abs. I SIGB (vsl. BoyObLG NSIE Nr. 2 zu S 352 SIGB).

B. Betrug

Noch der Rechtsprechung konn Betrug mit der Gebührenüberhebung
n u r do n n rechtl ich zuso m m entreffen, wen n zu der Tö usch u n g, d ie beg riffs-
notwendig zu der Gebührenüberhebung gehört, eine weitere Töuschung
hinzutrit[ onderenfolls schließt $ 352 SIGB ols Sondertotbestond den
$ 263 SIGB ous (BGHSI 2,35l.lnsbesondere genügt es zur Annohme
eines Betrugs nicht, doß ein Anwolt den Mongel einer gesetzlichen
Grundloge fur die von ihm erhobenen Gebühren verschwiegen hot
(RGSI 4,227l.Allein dorin, doß ein Rechtsonwolt von seinem Mondonten
ein noch Sfondesrecht unzulössiges Erfolgshonoror fordert, liegt nömlich
noch keine Töuschungshondlung i.S.v. $263 SIGB (KG JR 1984,2921vor.

l. Eine solche weitergehende Töuschung der Kreditnehmer ist hier dorin
zu sehen, doß derAngeschuldigte K. - mit hinreichenderWohrschein-
lichkeit - seinen Mondonten dorüber in Unkenntnis gelossen hot,
doß im Folle vollstöndigen oder teilweise Obsiegens die in Anspruch
genommenen Bonken verpflichtet woren, die gesetzlichen Anwolts-
gebühren und Auslogen gonz oder iedenfolls zum Teilzu begleichen.
Aufgrund der mit den Mondonten geschlossenen Veriröge irof den
Angeschuldigten K. die Pflicht, diese über die Rechtsloge - Zohlungs-
pflicht der unterlegenen Bonk - sowie über totsöchlich von diesen
erholtenen Gebühren und Auslogen oufzuklören. Aufgrund der hier-
durch bei ihnen hervorgerufenen irrigen Vorstellung unterließen die
Kreditnehmeres, die von dritfer Seite on Rechtsonwolt K. ousgezohlten
Anwoltsgebühren und -ouslogen bei der von ihnen zu entrichtenden

holtung 9/79 - 6/801, Nr. 16118l vom22.6.l98l (Buchholtun 97/80 - 3/811,
Nr. 301/Bl vom lB.B.l98l (Buchhcltung 4/81 - 6/8ll, Nr.297/84 von
30.11.1984 (Buchholtung 6/81 - 6/83l und Nr. 298/84 vom 30.1,l.1984
(Buchholtung 6/83 - 6/841. Wenn er (der Klöger) dennoch nicht in der
Loge wo6 die Bilonzen für die Johre 1980 und 1983 zu erstellen, so konn es
sich bei den dofür noch fehlenden Unterlogen nur um sonstige Unterlogen
oußerholb der Buchführung hondeln.. lm einzelnen loßt sich dos iedoch
nicht nochvollziehen, weil der Klöger die ongeblich fehlenden Unter-
logen nicht mit den erforderlichen Einzelheiten konkretisiert hot. Entschei-
dend kommtober hinzv,doß esAufgobe des Klögerswor; ols umfossend
mit einer Berotung befreuter Steuerberoter ouf dos rechtzeitige Erstellen
der Bilonzen und dos rechtzeitige Abgobe der erforderlichen Steuer-
erklörungen zu qchten und - notfolls - zu dröngen. Dos verspötete Ab-
geben der Steuererklörungen - unter Einschluß der dozu gehörigen
Bilonzen - lößt desholb einen Pflichtverstoß des Klögers vermuten. Bei
dieser Sochloge ist der Klöger geholten, die Gründe für dos verspötete -
und Ietztlich nutzlose - Abgeben der Steuererklörungen (nebst Bilonzen)
im einzelnen zu erlöutern und sich zu entlosten. Dos hot er iedoch nicht
geton, wie schon dos Londgericht zutreffend ousgeführt hot.

Honorqrrechnung (StBGebV)
- Formerfordernisse

- Zohlungen von Teilbetrögen
(OlG Düsseldorf, Urt.v. 15.11.1990 - lB U 100/90)

--
Leitsötze (d.Verf.l'

l. Die Honororrechnung mu0 die Betröge der einzelnen Gebühren und
Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewondten Gebührenvor-
schriften und bei Wertgebühren ouch den Gegenstondswert onge-
ben. (5 9 Abs. 2 StBGebV)

2. Die Honororforderung konn ouch ohne Erteilung einer ordnungs-
gemößen Rechung wirksom erfullt werden.

3. Zohlt der Mondont einen Teilbetrog der Steuerberoterrechnung mit
mehreren Honorortotbestönden, ohne zu bestimmen ouf welchen Tot-
besto nd der Gil betro g verrech n etwerden sol l, so ist erverhö ltn ismöfl ig
ouf die Forderungen oufzuteilen (entsprechend $ 366 Abs. 2 BGB).
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4. ZohltderMondonteinen Betrog ohnezu bestimmen,ouf welche Rech-

nung dieser zu verrechnen isi, so konn der Steuerberoter sie ouf Alt-

forderung gegen den Mondonten verrechnen. Er muß ober dorlegen

und beweisen, doß ihm Altforderungen gegen den Mondonten zu-

stehen.

Zum Sochverholt:

Die Klögerworen fürdie Beklogte bisAnfong l9B9 und früherouch fürden
Geschöftsführer der Beklogten ols Steuerberoter tötig. Sie ersiellten im

Rohmen des ihnen erieilten Auftroges zu einem monotlichen Pouschol-

preis von 100 DM f ür die Beklogte die Buchf uhrung. Dorüber hinous fertig-

ien sie fur die Beklogte die Steuererklörungen und die Johresobschlüsse.

Uber ihre Leistungen erteilien die Kloger der Beklogten die folgenden
Rechnungen'

16.10.1987 Buchführung l9B5 1.368,--
Johresobschluf) und
Steuererklörungen l9B5 1.665,35 3.033,35 DM

29.10.1988 Buchführung 1986 1.368,--
Johresobschluß und
Steuererklörungen 1986 1.600,60 2.968,60 DM

25.1.1989 Buchführun 91987 1.368,-- DM

25J.1989 Veriretung vor der Strof-

und Bußgeldsochensielle
des Finonzomtes 205,20 DM

7.575,15 DM

Am 3.3.1987 quitlierten die Kloger der Beklogten eine Zohlung über

500 DM. Donoch leistete die Beklogte weitere Zohlungen mit der
Besiimmung,,lfd. Buchho ltung" oder,,d-conto Buchholtung" wie folgt'

Honororqnspruch
- Rechisonwolt

- Gebührenüberhebung, $ 352 Abs. I SIGB

- Betrug und Untreue gegenüber dem Mondonten
(OLG Korlsruhe, Beschl.v. 20.12.1990 - 2 Ws 265/89 - wistro 1991,1541

Aus den Gründen:

A. Gebührenüberhebung noch $ 352 Abs. I SIGB

Noch dieser Vorschrift wird ein Anwolt, der Gebuh ren zu seinem Vorteil

zu erheben hot, besiroft, wenn er Gebühren erhebt, von denen er weiß,

doß der Zohlende sie überhoupi nicht oder nur in geringerem Moße
schuldet.

l. Noch dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen schloß der Ange-
schuldigte K. - durch Vermittlung des Angeschuldigten N. oder des

gesondert verfolgten T - mit iedem Kreditnehmer einen Geschöfts-

besorgungsvertrog. Gegenstond dieser Veriröge wor es, AnsprÜche

der Kreditnehmer ous ungerechtfertigter Bereicherung gegen die-

ienigen Bonken, die ihnen zuvor Dorlehen bewilligt hotte, geltend zu

mochen. Doß die Vertrogsbeziehung durch N. bzw. T ongebohnt
wurde, ist den Aussogen der Zeugen zu entnehmen (wird ousgeführt).

2. Aufgrund der Verirogsverhöltnisse hotte der Angeschuldigte K'

Gebühren zu seinem Vorteil, d. h. ous eigenem Recht zu erheben. Die

Vergüiung des Rechtsonwolts für seine Berufsiötigkeit richtet sich

gemöß $ lAbs.l BRAGO noch den Vorschriften dieses Gesetzes. Eine

höhere ols die gesetzliche Vergütung konn ein Rechisonwolt ous einer

mit dem Mondonten geiroffenen Vereinborung nur donn fordern,

wenn die Erklörung des Auftroggebers schriftlich obgegeben und nicht

in der Vollmocht oder einem ouch ondere Erklörungen umfossenden

Vordruck entholten ist ($ 3 Abs.l Sotz I BRAGOI.

3. Der Senot holt es in dem für die Eröffnung des Houptuerfohrens erfor-

derlichen Moß fürwohrscheinlich, doß derAngeschuldigte K. wissent-

lich von seinen Mondonten höhere ols die totsöchlich geschuldeten

Gebühren erhoben hot. Der Begriff des ,,Erhebens" setzt vorous,

doß der Töter die Gebühren ols rechtlich geschuldete Leistung ver-

longt und sie doroufhin erholt (BGH LM Nr. 3 zu $ 352; Tröger; in'

LKSIGB, ]0. Aufl., Rdn. 14-17 zv $3521. Dobei schlie0t die die

B. Septemberl9B)

16. Novemberl9BT

16. Dezemberl9BT
,l4. 

Juni l9BB

13. Sepiember l9BB

22. November l9BB

,l.000,-- 
DM

.l.000,-- 
DM

1.000,-- DM
,l.000,-- 

DM

500,-- DM

300,-- DM

96
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Hinsichtlich Posten 2 dieser Rechnung ist die berechnete Gebuhr folsch
ongegeben. Gemöß $ 24 Nr: B StBGebV in Verbindung mitTobelleA der
Steuerberotergebührenverordnung betrögt die GebUhr für die Umsotz-
steuer[ohreserklörung noch dem von den Klögern zugrunde gelegten
Wert447 DM und nicht-wieongegeben -398 DM.Auch insoweitistdie
Rechnung einer ordnungsgemößen Nochprüfung nicht zugönglich,
zumol ouch die Angobe der ongewendeten Gebührenvorschriften
unklor ist (s. o. lll.2. o.A.l. Sie entspricht desholb insoweii ebenfolls nicht
den Anforderungen des $ gAbs .2SotzlStBGebV und istdesholb nur hin-
sichtlich Position 3 in Höhe von 223,50 DM

zuzüglich einer Auslogenpouschole von 40,-- DM

*140/o MwSt.

263,50 DM

36,89 DM

300,39 DM

klorbor.

Rechnung Nr.405/86'

Diese entspricht hinsichtlich des verlongten pouscholen Berotungs-
honorors nicht $ 9 Abs. 2 StBGebV. Für einen Rot konn der Steuerberoter
grundsötzlich nur eine Wertgebühr gemöß $ 2l StBGebV verlongen.
Tudem fehlt hinsichtlich der offensichtlich verlongten Zeitgebühr gemö0
$ 13 StBGebV die Angobe des Absotzes der Vorschrift, die Zohl der ouf-
gewendeten Stunden sowie der berechnete Stundensqtz. Für die Vorous-
seizungen einer Pouscholvergütung gemöß $ 14 StBGebV hoben die
Klöger nichts dorgeton.

Aus den Gründen

Rechtliche Grundloge fur die von den Klögern geltend gemochten
Honororonsprüche ist $ 6ll Abs. I BGB i.V. m. $ 625 BGB.

Die Tötigkeit eines Steuerberoters ist nömlich regelmößig ols Geschöfts-
besorgungsvertrog mit Dienstuertrogschorokter zu quo lifizieren, insbe-
sondere bei einer Douerberotung und Wohrnehmung oller steuerlichen
Belonge. Ein Werkvertrog liegt lediglich donn vo[ wenn konkrete Einzel-
I eistu n g e n Ve rtro g si n h o lt si n d ( Po I o n dt-Th o m o s, BGB, 49.Auf 1., An m. 5 vo r

S 6311. Der Bundesgerichishof hot - entsprechend dieser Unterscheidung

- einen Dienstverirog ongenommen, wenn dem Steuerberoter ollgemein
die Wohrnehmung oller steuerlichen lnteressen des Auftroggebers über-
trogen wird (BGHZ 54,106r BGH VersR 1980,2641. Sicherlich hot der
Steuerberoter im Rohmen seiner umfongreichen Beouftrogung ouch
bestimmte Einzelleistungen zu erstellen, z. B. einen Johresobschluß
oder eine Steuererklörung. lm Vordergrund steht ober die siöndige Bero-
tung in steuerlicher Hinsichi, so do0 dos Erbringen verschiedener Einzel-
leistungen keinen Einfluß ouf die Wertung des Vertroges ols Geschöfts-
besorgungsvertrog mit Dienstvertrogschorokter hot (vgl. weiter RGRK-

Glonzmonn, BGB, 12. Aufl., Rdn. 201 zu $631; Münchener Kommentor-
Söllner BGB,2. Aufl., Anm. 9l zu $ 6111.

Hiervon ousgehend beurieilt der Senot den hier vorliegenden Steuer-
berotervertrog zwischen den Porteien ols Dienstverirog und nicht ols
Werkvertrog. Die Klöger woren mit der loufenden Buchholtung fur die
Beklogte beouftrogt, doneben mit der Erstellung der Johresobschlüsse
u nd mit dem Entwurf o ller o nfo I lenden Steuererklö ru ngen. Do rin liegt eine
,,umfossende" Beo uftro g u ng.

Dos hot zur Folge, doß sich die Beklogte wegen mongelhofter Arbeiten
der Klöger nicht ouf die Gewöhrleistungsonsprüche des Werkvertrogs-
rechts berufen konn. Rechtsgrundloge für Ansprüche des Auftroggebers
bei mongelhofter Leistung des Steuerberoters ist vielmehr dqs Rechts-

institut der positiven Vertrogsverletzung. Donqch kqnn der Mondont
Schodenersotz verlongen, v/enn der Steuerberoter schuldhqft (zumindest
fohrlössig) eine ihm obliegende vertrogliche Pflicht schlecht erftillt hqt und
wenn dqdurch dem Mondonten ein Schoden entstonden ist (Senot, Urt. v.

7.12.1989 - tB U 175/89t.

DerVergütungsonspruch der Klöger ist mithin unobhöngig von der Froge
entstonden, ob ihre Arbeiten mongelhoft woren. Dorous folgende
Ansprüche wegen schuldhofter Vertrogsverletzung konn die Beklogte
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nur im Wege der Aufrechnung gegen die Klogeforderung oder einer
eigenstöndigen Kloge gegen die KlAger geltend mochen.

tl
lm einzelnen gilt:

Die Klöger können eine Vergütung ihrer Leistungen ous den Rechnungen

vom 16.10.1987 über 3.033,65 DM und vom 25.1.1989 über 205,20 DM
nicht verlongen, do diese nicht klogbor sind. Beide Rechnungen ent-

sprechen inholtlich nichtden Anforderungen des $ 9 StBGebV. Domitsind
die verloutborten Betröge nicht einforderbor: Dorouf konn die Beklogte

sich iedoch soweit nicht berufen, ols sie in Höhe von l.868 DM die
Forderungen der Klöger ous der Rechnung vom 16.10.1987 erfullt hot
($9Abs.3StBGebV).

Gemöß $ 9 Abs. 2 StBGebV müssen in der Rechnung des Steuerberoters

die Betröge dereinzelnen Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse sowie
die ongewondten Gebührenvorschriften und beiWertgebühren ouch der
Gegenstondswert ongegeben werden. Sinn dieser Vorschrift ist die Auf-
gliederung der Vergütung für den Auftroggeber erkennbor zu mochen
(vgl. omtliche Begründung zu $ 9 StBGebV). Sie mu0 olso so übersichtlich
sein, dofl sie ihren Zweck, dem Schuldner die Uberprüfung zu ermög-
lichen, erfüllen konn (Riedel-Su0bouer-Frouenholz BRAGO, Anm. ll zu

dem inholtlich gleichen $ lB BRAGOI.

ol Diesen Voroussetzungen entsprichf die Rechnung vom 16.,l0.1987 hin-
sichtlich der Positionen I - 5 nicht. Obwohl $ 24 StBGebV ols ouch $ 35
StBGebV umfongreich gegliedert sind und sich über. die diverse

Tötigkeiten eines Steuerberoters verholten, hoben die Kloger weder
die Absötze noch die Nummern der ieweiligen Vorschrift ongegeben.
Dorüber hinous fehlen ouch die zugrunde gelegten Gegenstonds-
werte. Ob dies wegen der fehlenden Angobe der ongewondten
Vorschriften (SS 33, 13, 14 StBGebV) für die im Johre 1985 geltend
g em o chten Bu chf ü h run gskosten ebenfo I ls zulrilfi , ko n n offen blei ben,

weil die Beklogte diese Forderung im Sinne des $ 9 Abs. 3 StBGebV
erfullt hot (s. u. ll. lc). ln Höhe von weiteren 500 DM hot die Beklogte

die Forderung der Kloger ous den Positionen I bis 5 der Rechnung vom
16.l0.l9BZ onieilmößig ebenfolls im Sinne des $9 Abs. 3 StBGebV

erfullt. Denn die Beklogte hot om 3.3.1987 den Klögern einen Betrog

von 500 DM ohne Zohlungsbestimmung übergeben. Diese wor des-

hqfb in entsprechenderAnwendung des $ 366 Abs. 2BGB verhöltnis-
mößig ouf die Forderungen ous dieser Rechnung mit Ausnqhme der
Buchführung zu verrechnen (3Q0240/o). Einer enisprechenden Anwen-

Rechnungen sind die froglichen Vorschriften, Absötze und Nummern der
Steuerberotergebüh renverord nu n g n u r du rch Sch rö gstriche getren nt, so

doß der mii der Verordnung nicht vertroute Auftroggeber zu dem Schluß

kommen könnte, die Trennun g derZillern bedeute, doß es sich insgesomi
um Vorschriften der Steuerberotergebührenverordnung hondele und

nicht um Unterteilungen des ieweiligen Porogrophen.

Enischeidend für eine zumindesi teilweise Unvereinborkeit der Rechj

nungen mit $ 9 Abs. 2 Soiz I StBGebV ist ober, doß teilweise Gebühren-
vorschriften folsch zilierl oder berechnet worden sind.

Rechnung Nr.400/86'

Die Klöger hoben ihre Leistungen in l9B4 erbrocht. Diese können sie

desholb nurgemöß derbiszum 30. 6.1988 geltenden Fossung derSteuer-
berotergebührenverordnung geltend mochen l9 47 o StBGebV eingefügt
durch l.VOAStBGebVvom 20.6.1988, BGBI ll9BB S. B4l). Donoch können

die Klager für die Aufstellung eines Johresobschlusses (Bilonz- und

Gewinn-Verlustrechnungl eine Gebuhr nur noch $ 35 Abs.l Nr.l StBGebV
verlongen. ln der moßgeblichen Fossung wor die Vorschrift noch nicht

unterteilt, wie dies der Berechnung zugrunde gelegt wird. Dies ist erst

durch die l. VOAStBGebV erfolgt.

Gebühren fur die Erstellung der Klörung zur Gewerbesteuer sind gemö0
$ Z Abs. I Nr. 5 StBGebV in

ol noch dem Gewerbeerirog

bl noch dem Gewerbekopitol

getren nt. ln der Rech n u ng N r. 400/86 sind Ango ben dozu nicht entho lten.

Die Rechnung erfullt desholb insgesomi nicht die Voroussetzungen des

0 9Abs. 2Solz\StBGebV und istdesholb nicht klogbor. Denn einefolsche
und unvollstöndige Angobe der ongewendeten Gebührenvorschriften
mocht die Aufklörung derVergütung für den Auftroggeberweder erkenn-

bor, noch erfullt sie ihren Zweck,dem Auftroggeber eine Uberprüfung zu

ermöglichen (s. o. lll. l.).

Rechnung Nr.402186,

Aus denselben Gründen ist ouch diese Rechnung nicht einforderbor; wie
ouch Posien I der

Rechnung Nr.404186.
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gebührvon 2/10bis12/10 dervollen Gebühr noch Tobelle C (Anloge 3 zur
Steuerberotergebührenverordnun gl zv. Sömtlichen Rechnungen sind
sowohl derGegenstondswert gemöß $ l0Abs. I Sotz 2 StBGebVols ouch
dieverlongte Gebühr nichiousreichend im Sinne des $ 9Abs.2 StBGebV
zu entnehmen.

ol Die Wertongoben ,,331" (Gebührenrechnung Nr. 399/86 ,8|'.27 USBI,
,,516" (Gebührenrechnung Nr. 401/86,81'.29 USBI und ,,936o (GebUh-

renrechnung Nr.403/86, Bl. 3l USBI lossen ollenfolls die Vermutung zu,
doß es sich um Betröge hondelt, die ieweils mit 1.000 DM zu multi-
plizieren sind. Auf diesen Mongel hot ouch der Sochverstöndige H. in
seinem Gutochien zu den Gebührenrechnungen Nr. 400/86, Nr.
402/86, Nr.404186 und Nr. 405/86 hingewiesen (Bl.l32 GA). Dervon
den Klögern ongegebene Gegenstondswert lößt sich zuverlössig erst
durch einen Vergleich mitden berechneten Gebühren ermitteln. Diesen
Rückschluß hoben die Klöger ober weiter dodurch erschwert, indem
sie in den Rechnungen 401/86 und 403/86 nichivon den zutreffenden
Werien von 600.000 DM beziehungsweise I Mio. DM ousgegongen
sind, sondern entgegen der Tobelle C zur Steuerberotergebühren-
verord n u n g bei d iesen Betrö g en d ie Wertberech n u n gen offensichtlich
noch unien ouf 500.000 DM beziehungsweise 900.000 DM obge-
runet hoben.

b) Hinzu kommt, do0 ouch die ousgewiesenen Gebuhrenbetröge nicht
ohne weiteres den berechneten Gegenstondswert erkennen lossen,
do die Klöger die noch I33 Abs. I StBGebVO entstondenen monot-
lichen Gebühren nicht gesondert ousgewiesen hoben, sondern nur
den Multiplikotionsbetrog ols ongefollene Gebührin die Rechnungen
oufgenommen hoben.

Für einen nicht Steuerkundigen, wie die Beklogie N.-Sch., woren die
Rechnungen domit so unübersichtlich, doß eine Nochprüfung prok-
tisch nicht mehr möglich wor.

2. Die Anschlußberufung des Klögers H. hot nur in einem geringen
Umfong Erfolg. Denn ouch die berichtigten Rechnungen Nr.400186,
402/86, 404/86 und 405/86 entsprechen überwiegend nicht den
inholtlichen Anforderungen des $ 9 Abs. 2 StBGebV. Der Klöger H.
konn desholb von der Beklogten N,Sch. derzeit nur Zohlung von
428,60 DM verlongen.

Schon die Art derAngoben der ongewendeten Vorschriften noch der
Steuerberoterg ebü h renverord n u n g beg eg net Zweifel n h insichtl ich der
Vereinborkeit mit $ 9 Abs 2 sotz I StBGebv. Auch in den berichtigten

a

- l

dung des S366 Abs. 2 ouf vorherige Zohlungen eines Schuldners
siehen oufgrund dessen Rechts zur Leistung vor Fölligkeit Bedenken
nicht entgegen. Durch verrechnung ouf öltere Forderungen der Klöger
gegen die Beklogte wor die Zohlung der 500 DM nicht verbroucht
(s. u. ll id.

bl Auch die Rechnung vom 25.1.1989 ist nicht klogbor, denn sie ist einer
uberprüfung durch die Beklogte nicht zugönglich. Noch dem Text
dieser Rechnung verlongen die Kloger 205,20 DM Zeitgebühren für
die ,,Vertretung vor der Strof- und Bußgeldsqchenstelle des Finonz-
omtes om 6. 10. l9BB in den Röumen des Finonzomtes Moers . .1'. Noch
dem von den Klögern vorgetrogenen sochverholt kommt eine Ver-
gütung dofür in Betrocht im Zusommenhong mit der Umsotzsteuer-
Sonderprüfung noch $ 194 Abs. I Sotz 2 Ao. Eine insoweit entfoltete
Tötigkeit können die Kloger noch der von ihnen benonnten Vorschrift
des $ 29 Nr. I stBGebv nur bei Entgegennohme von Hinweisen zur
strof- und bußgeldrechtlichen Würdigung durch die Prüfungssrelle noch

$ 201 Abs. 2 Ao obrechnen. Eine insoweit klorstellende Erlöuterung
ist in der Rechnung nicht entholten. Noch dem Rechnungstext ist
vielmehr dovon ouszugehen, doß die KlAger nicht gegenüber der
Prüf u n gso bteil u n g des Fino nzo mtes son d ern geg en ü ber der Strof- u nd
Bußgeldsochenstelle des Finonzomtes tötig geworden sind. Desholb
erbrochte Leistungen müssen die Klöger noch Wertgebühren gemöD
$ 45 StBGebV in Verbindung mir den $$ 84 Abs. l, 83 Abs. I BRAGO
beziehungsweise in Verbindung mit den $$ 105 Abs. l, 83 Abs. I Nr. 3
BRAGO obrechnen. lnsoweit entspricht die Rechnung vom 2s.i.ig}g
nicht den voroussetzungen des $ 9 stBGebV und ist zvr zeit nichl
klogbor.

Ob ein Anspruch der Klöger noch g 45 StBGebV iV.m. den $$ 84 Abs. l,
83 Abs.l BRAGO bzw. iV.m. den $5]05 Abs. l, 83 Abs.l Nr.3 BRAGO
begründet ist, wor durch den Senoi nicht zu entscheiden, do insoweit
eine Rechnung im Sinne des $ 9 Abs. I StBGebV nicht erteilt ist.

c) Die Forderung der Klöger hinsichtlich der geltend gemochten Ge-
bühren fur die Buchführung von insgesomt 4.104 DM (einschlie0lich
Mehrwertsteuer) ist durch Erfüllung gemöß $ 362 BGB erloschen. Die
Klöger können sich nichi dorouf berufen, die von der Beklogten ge-
leisteten Zohlungen in Höhe von 5.300 DM seien gemöß $ 366 Abs. 2
BGB ouf frühere, nicht mit der Kloge geltend gemochte Forderungen
onzurechnen gewesen. $ 366 BGB setzt noch seinem kloren Wortlout
vorous, doß der schuldner dem Glöubiger ous einer Mehrheit von
Schuldverhöltnissen zu gleichortigen Leistungen verpflichtet ist. Soll
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olso dieAnrechnung derZohlung ouf eine ondereols die Klogeforderung

in Betrocht kommen, so müssen vorerst die Klöger nochweisen, doß ihnen

Forderungen ous mehreren Schuldverhöltnissen gegen die Beklogte

zustehen. Erbringen sie diesen Nochweis nicht, so ist die Zohlung der

Beklogten ols ouf die ollein geschuldele Klogeforderung geleistet onzu-

sehen, ohne doß die Beklogte nochzuweisen hötte, doß den Klögern

Ansprüche ous onderen Schuldverhöltnissen nichtzustehen oder doß die

Anrechnung ouf die Klogeforderung von der Beklogten bei der Zohlung

bestimmt oder unter den Pqrteien vereinbqrt wqr (BGH WM1974,836,
B3B m.w. N., BGH WM l9ZB, 10461.

Dovon ousgehend ist der von der Beklogten unstreitig gezohlte Betrog

von 5.300 DM invollerHöheouf die Klogeforderung onzurechnen,wobei

die von der Beklogten vorrongig getroffene Zohlungsbestimmung zu

beochten ist. Die Klöger hoben weder ousreichend dorgeton noch

bewiesen, ob und in welcher Höhe ihnen ous früherer Zeit Honoror- oder
ondere Ansprüche gegen die Beklogte zustehen. Die Klogeforderung ist

desholb durch Erfüllung wie folgt erloschen'

Anrechnung ouf die Positionen I bis 5 der Rechnung

vom 16.10.1987, 500 DM
Buchführung {für die Johre 19BS -19871 3.600 DM
+l4o/o MwSt. 504 DM

4. 
.l 
04 DM.

Hinsichtlich derAbrechnu ng für d ie Buchfü h ru ng im Jo h re 1985 ( Rechnung

vom 16.lo.l9BZ sreht $ 9 Abs. 2 StBGebV der Klogeforderung nicht ent-

gegen, do die Beklogte überwiegend noch ihren eindeutigen Hinweisen

ouf den Quittungs- und Uberweisungströgern der Zohlungen eine

Leistungsbestimmung dohin getroffen hotte, doß die Zohlungen ouf die

Buchholtungskosten zu verrechnen seien. Die Beklogte hot mithin im Sinne

des $ 9 Abs. 3 StBGebV die Vergütung ohne Erteilung einer wirksomen

Rechnung gezohlt. Entsprechendes giltfürdie Zohlung von 500 DM ohne

Leistungsbestimmung om 3.3.1987, die desholb ouf die Positionen l-5
ous der Rechnung vom 16.10.1987 zu verrechnen ist (s. o. ll. lol. Die

Beklogte konn desholb den insoweitdurch Anrechnung ouf die Rechnung

vom 16.10.1987 verbrouchten Betrog von insgesomt l.868 DM nicht ouf

die weiteren Forderungen der Kloger verrechnen.

Honororonspruch
- Einforderborkeit gem. $ 9 StBGebV
(OLG Dr;sseldorf, Urt.v.11.10.1990 -18U 62/90 - rkr.l

Leitsötze (d.Verf.),

I . Der Steuerberoter hot in seinen Rech nu ngen d ie Betrö ge der einzelnen

Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse und die ongewondten
Gebührenvorschriften onzugeben; bei WertgebÜhren ouch den

Gegenstondswert. ($ 9 Abs. 2 StBGebV)

2. Fehlt es on einer ordnungsgemö0en Honororrechnung, sind die

Gebühren nicht einforderbor und somit nicht klogbor.

3. Die Angobe der Gebuhrenvorschrift verlongt es, dofi ouch die

Absötze u nd N u m mern ei ner Vorsch rift der StBGebV g eno n nt werd en.

4. Bei einer Zeitgebühr für Berotungen bedorf es der Angobe des Ab-

sotzes der Gebührenvorschrift des $ 13 StBGebV der Zohl der oufge-

wendeten Stunden sowie des berechneten Stundensotzes.

Aus den Gründen:

ilt.

Die Berufung der Beklogten N'Sch., die sich insbesondere gegen eine

Verurteilung ous den Rechnungen Nr: 399/86 ,401/86 und 403/86 wen-

det, hoi Erfolg. Denn diese Rechnungen - ouch in den berichtigten

Fossungen - entsprechen inholtlich nicht den Anforderungen des $ 9

Abs. 2 StGebV. Dqmit sind die verloutborten Betröge nicht einforderbot
somit ouch nicht klogbor. Gemöß $ 9 Abs. 2 StBGebV mÜssen in der

Berechnung des Steuerberoters die Betröge der einzelnen GebÜhren

und Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewondten GebÜhrenvor-

sch riften u nd bei Wertg ebü h ren o uch der Gegensio ndswert o ngeg eben

werden. Sinn dieserVorschrift ist, die Aufgliederung derVergÜtung fÜr den

Auftroggeber erkennbot zu mochen (vgl. omtliche BegrÜndung zu $9

stBGebvl. sie muß olso so Übersichtlich sein, doß sie ihren Zweck, dem

Schuldner einer Uberprüfung zu ermöglichen, erfÜllen konn (Riedel-

su0bouer-Frouenhola Anm. ll zu dem inholtlich gleichen s lB BRAGO).

Für die Buchführung einschließlich des Kontierens der Belege steht dem

Steuerberoter gemö0 $ 33 Abs. I StBGebV ols WertgebÜhr eine Monots-
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olso dieAnrechnung derZohlung ouf eine ondereols die Klogeforderung
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Beklogten ols ouf die ollein geschuldele Klogeforderung geleistet onzu-

sehen, ohne doß die Beklogte nochzuweisen hötte, doß den Klögern

Ansprüche ous onderen Schuldverhöltnissen nichtzustehen oder doß die

Anrechnung ouf die Klogeforderung von der Beklogten bei der Zohlung

bestimmt oder unter den Pqrteien vereinbqrt wqr (BGH WM1974,836,
B3B m.w. N., BGH WM l9ZB, 10461.

Dovon ousgehend ist der von der Beklogten unstreitig gezohlte Betrog

von 5.300 DM invollerHöheouf die Klogeforderung onzurechnen,wobei

die von der Beklogten vorrongig getroffene Zohlungsbestimmung zu

beochten ist. Die Klöger hoben weder ousreichend dorgeton noch

bewiesen, ob und in welcher Höhe ihnen ous früherer Zeit Honoror- oder
ondere Ansprüche gegen die Beklogte zustehen. Die Klogeforderung ist

desholb durch Erfüllung wie folgt erloschen'
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vom 16.10.1987, 500 DM
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+l4o/o MwSt. 504 DM

4. 
.l 
04 DM.
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Leitsötze (d.Verf.),
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2. Fehlt es on einer ordnungsgemö0en Honororrechnung, sind die

Gebühren nicht einforderbor und somit nicht klogbor.

3. Die Angobe der Gebuhrenvorschrift verlongt es, dofi ouch die

Absötze u nd N u m mern ei ner Vorsch rift der StBGebV g eno n nt werd en.

4. Bei einer Zeitgebühr für Berotungen bedorf es der Angobe des Ab-

sotzes der Gebührenvorschrift des $ 13 StBGebV der Zohl der oufge-

wendeten Stunden sowie des berechneten Stundensotzes.

Aus den Gründen:

ilt.

Die Berufung der Beklogten N'Sch., die sich insbesondere gegen eine

Verurteilung ous den Rechnungen Nr: 399/86 ,401/86 und 403/86 wen-

det, hoi Erfolg. Denn diese Rechnungen - ouch in den berichtigten

Fossungen - entsprechen inholtlich nicht den Anforderungen des $ 9

Abs. 2 StGebV. Dqmit sind die verloutborten Betröge nicht einforderbot
somit ouch nicht klogbor. Gemöß $ 9 Abs. 2 StBGebV mÜssen in der

Berechnung des Steuerberoters die Betröge der einzelnen GebÜhren

und Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewondten GebÜhrenvor-

sch riften u nd bei Wertg ebü h ren o uch der Gegensio ndswert o ngeg eben

werden. Sinn dieserVorschrift ist, die Aufgliederung derVergÜtung fÜr den

Auftroggeber erkennbot zu mochen (vgl. omtliche BegrÜndung zu $9

stBGebvl. sie muß olso so Übersichtlich sein, doß sie ihren Zweck, dem

Schuldner einer Uberprüfung zu ermöglichen, erfÜllen konn (Riedel-

su0bouer-Frouenhola Anm. ll zu dem inholtlich gleichen s lB BRAGO).

Für die Buchführung einschließlich des Kontierens der Belege steht dem

Steuerberoter gemö0 $ 33 Abs. I StBGebV ols WertgebÜhr eine Monots-
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gebührvon 2/10bis12/10 dervollen Gebühr noch Tobelle C (Anloge 3 zur
Steuerberotergebührenverordnun gl zv. Sömtlichen Rechnungen sind
sowohl derGegenstondswert gemöß $ l0Abs. I Sotz 2 StBGebVols ouch
dieverlongte Gebühr nichiousreichend im Sinne des $ 9Abs.2 StBGebV
zu entnehmen.

ol Die Wertongoben ,,331" (Gebührenrechnung Nr. 399/86 ,8|'.27 USBI,
,,516" (Gebührenrechnung Nr. 401/86,81'.29 USBI und ,,936o (GebUh-

renrechnung Nr.403/86, Bl. 3l USBI lossen ollenfolls die Vermutung zu,
doß es sich um Betröge hondelt, die ieweils mit 1.000 DM zu multi-
plizieren sind. Auf diesen Mongel hot ouch der Sochverstöndige H. in
seinem Gutochien zu den Gebührenrechnungen Nr. 400/86, Nr.
402/86, Nr.404186 und Nr. 405/86 hingewiesen (Bl.l32 GA). Dervon
den Klögern ongegebene Gegenstondswert lößt sich zuverlössig erst
durch einen Vergleich mitden berechneten Gebühren ermitteln. Diesen
Rückschluß hoben die Klöger ober weiter dodurch erschwert, indem
sie in den Rechnungen 401/86 und 403/86 nichivon den zutreffenden
Werien von 600.000 DM beziehungsweise I Mio. DM ousgegongen
sind, sondern entgegen der Tobelle C zur Steuerberotergebühren-
verord n u n g bei d iesen Betrö g en d ie Wertberech n u n gen offensichtlich
noch unien ouf 500.000 DM beziehungsweise 900.000 DM obge-
runet hoben.

b) Hinzu kommt, do0 ouch die ousgewiesenen Gebuhrenbetröge nicht
ohne weiteres den berechneten Gegenstondswert erkennen lossen,
do die Klöger die noch I33 Abs. I StBGebVO entstondenen monot-
lichen Gebühren nicht gesondert ousgewiesen hoben, sondern nur
den Multiplikotionsbetrog ols ongefollene Gebührin die Rechnungen
oufgenommen hoben.

Für einen nicht Steuerkundigen, wie die Beklogie N.-Sch., woren die
Rechnungen domit so unübersichtlich, doß eine Nochprüfung prok-
tisch nicht mehr möglich wor.

2. Die Anschlußberufung des Klögers H. hot nur in einem geringen
Umfong Erfolg. Denn ouch die berichtigten Rechnungen Nr.400186,
402/86, 404/86 und 405/86 entsprechen überwiegend nicht den
inholtlichen Anforderungen des $ 9 Abs. 2 StBGebV. Der Klöger H.
konn desholb von der Beklogten N,Sch. derzeit nur Zohlung von
428,60 DM verlongen.

Schon die Art derAngoben der ongewendeten Vorschriften noch der
Steuerberoterg ebü h renverord n u n g beg eg net Zweifel n h insichtl ich der
Vereinborkeit mit $ 9 Abs 2 sotz I StBGebv. Auch in den berichtigten

a

- l

dung des S366 Abs. 2 ouf vorherige Zohlungen eines Schuldners
siehen oufgrund dessen Rechts zur Leistung vor Fölligkeit Bedenken
nicht entgegen. Durch verrechnung ouf öltere Forderungen der Klöger
gegen die Beklogte wor die Zohlung der 500 DM nicht verbroucht
(s. u. ll id.

bl Auch die Rechnung vom 25.1.1989 ist nicht klogbor, denn sie ist einer
uberprüfung durch die Beklogte nicht zugönglich. Noch dem Text
dieser Rechnung verlongen die Kloger 205,20 DM Zeitgebühren für
die ,,Vertretung vor der Strof- und Bußgeldsqchenstelle des Finonz-
omtes om 6. 10. l9BB in den Röumen des Finonzomtes Moers . .1'. Noch
dem von den Klögern vorgetrogenen sochverholt kommt eine Ver-
gütung dofür in Betrocht im Zusommenhong mit der Umsotzsteuer-
Sonderprüfung noch $ 194 Abs. I Sotz 2 Ao. Eine insoweit entfoltete
Tötigkeit können die Kloger noch der von ihnen benonnten Vorschrift
des $ 29 Nr. I stBGebv nur bei Entgegennohme von Hinweisen zur
strof- und bußgeldrechtlichen Würdigung durch die Prüfungssrelle noch

$ 201 Abs. 2 Ao obrechnen. Eine insoweit klorstellende Erlöuterung
ist in der Rechnung nicht entholten. Noch dem Rechnungstext ist
vielmehr dovon ouszugehen, doß die KlAger nicht gegenüber der
Prüf u n gso bteil u n g des Fino nzo mtes son d ern geg en ü ber der Strof- u nd
Bußgeldsochenstelle des Finonzomtes tötig geworden sind. Desholb
erbrochte Leistungen müssen die Klöger noch Wertgebühren gemöD
$ 45 StBGebV in Verbindung mir den $$ 84 Abs. l, 83 Abs. I BRAGO
beziehungsweise in Verbindung mit den $$ 105 Abs. l, 83 Abs. I Nr. 3
BRAGO obrechnen. lnsoweit entspricht die Rechnung vom 2s.i.ig}g
nicht den voroussetzungen des $ 9 stBGebV und ist zvr zeit nichl
klogbor.

Ob ein Anspruch der Klöger noch g 45 StBGebV iV.m. den $$ 84 Abs. l,
83 Abs.l BRAGO bzw. iV.m. den $5]05 Abs. l, 83 Abs.l Nr.3 BRAGO
begründet ist, wor durch den Senoi nicht zu entscheiden, do insoweit
eine Rechnung im Sinne des $ 9 Abs. I StBGebV nicht erteilt ist.

c) Die Forderung der Klöger hinsichtlich der geltend gemochten Ge-
bühren fur die Buchführung von insgesomt 4.104 DM (einschlie0lich
Mehrwertsteuer) ist durch Erfüllung gemöß $ 362 BGB erloschen. Die
Klöger können sich nichi dorouf berufen, die von der Beklogten ge-
leisteten Zohlungen in Höhe von 5.300 DM seien gemöß $ 366 Abs. 2
BGB ouf frühere, nicht mit der Kloge geltend gemochte Forderungen
onzurechnen gewesen. $ 366 BGB setzt noch seinem kloren Wortlout
vorous, doß der schuldner dem Glöubiger ous einer Mehrheit von
Schuldverhöltnissen zu gleichortigen Leistungen verpflichtet ist. Soll

102
99



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 4192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechls- und sleuerberotende Berufe 4192

nur im Wege der Aufrechnung gegen die Klogeforderung oder einer
eigenstöndigen Kloge gegen die KlAger geltend mochen.

tl
lm einzelnen gilt:

Die Klöger können eine Vergütung ihrer Leistungen ous den Rechnungen

vom 16.10.1987 über 3.033,65 DM und vom 25.1.1989 über 205,20 DM
nicht verlongen, do diese nicht klogbor sind. Beide Rechnungen ent-

sprechen inholtlich nichtden Anforderungen des $ 9 StBGebV. Domitsind
die verloutborten Betröge nicht einforderbor: Dorouf konn die Beklogte

sich iedoch soweit nicht berufen, ols sie in Höhe von l.868 DM die
Forderungen der Klöger ous der Rechnung vom 16.10.1987 erfullt hot
($9Abs.3StBGebV).

Gemöß $ 9 Abs. 2 StBGebV müssen in der Rechnung des Steuerberoters

die Betröge dereinzelnen Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse sowie
die ongewondten Gebührenvorschriften und beiWertgebühren ouch der
Gegenstondswert ongegeben werden. Sinn dieser Vorschrift ist die Auf-
gliederung der Vergütung für den Auftroggeber erkennbor zu mochen
(vgl. omtliche Begründung zu $ 9 StBGebV). Sie mu0 olso so übersichtlich
sein, dofl sie ihren Zweck, dem Schuldner die Uberprüfung zu ermög-
lichen, erfüllen konn (Riedel-Su0bouer-Frouenholz BRAGO, Anm. ll zu

dem inholtlich gleichen $ lB BRAGOI.

ol Diesen Voroussetzungen entsprichf die Rechnung vom 16.,l0.1987 hin-
sichtlich der Positionen I - 5 nicht. Obwohl $ 24 StBGebV ols ouch $ 35
StBGebV umfongreich gegliedert sind und sich über. die diverse

Tötigkeiten eines Steuerberoters verholten, hoben die Kloger weder
die Absötze noch die Nummern der ieweiligen Vorschrift ongegeben.
Dorüber hinous fehlen ouch die zugrunde gelegten Gegenstonds-
werte. Ob dies wegen der fehlenden Angobe der ongewondten
Vorschriften (SS 33, 13, 14 StBGebV) für die im Johre 1985 geltend
g em o chten Bu chf ü h run gskosten ebenfo I ls zulrilfi , ko n n offen blei ben,

weil die Beklogte diese Forderung im Sinne des $ 9 Abs. 3 StBGebV
erfullt hot (s. u. ll. lc). ln Höhe von weiteren 500 DM hot die Beklogte

die Forderung der Kloger ous den Positionen I bis 5 der Rechnung vom
16.l0.l9BZ onieilmößig ebenfolls im Sinne des $9 Abs. 3 StBGebV

erfullt. Denn die Beklogte hot om 3.3.1987 den Klögern einen Betrog

von 500 DM ohne Zohlungsbestimmung übergeben. Diese wor des-

hqfb in entsprechenderAnwendung des $ 366 Abs. 2BGB verhöltnis-
mößig ouf die Forderungen ous dieser Rechnung mit Ausnqhme der
Buchführung zu verrechnen (3Q0240/o). Einer enisprechenden Anwen-

Rechnungen sind die froglichen Vorschriften, Absötze und Nummern der
Steuerberotergebüh renverord nu n g n u r du rch Sch rö gstriche getren nt, so

doß der mii der Verordnung nicht vertroute Auftroggeber zu dem Schluß

kommen könnte, die Trennun g derZillern bedeute, doß es sich insgesomi
um Vorschriften der Steuerberotergebührenverordnung hondele und

nicht um Unterteilungen des ieweiligen Porogrophen.

Enischeidend für eine zumindesi teilweise Unvereinborkeit der Rechj

nungen mit $ 9 Abs. 2 Soiz I StBGebV ist ober, doß teilweise Gebühren-
vorschriften folsch zilierl oder berechnet worden sind.

Rechnung Nr.400/86'

Die Klöger hoben ihre Leistungen in l9B4 erbrocht. Diese können sie

desholb nurgemöß derbiszum 30. 6.1988 geltenden Fossung derSteuer-
berotergebührenverordnung geltend mochen l9 47 o StBGebV eingefügt
durch l.VOAStBGebVvom 20.6.1988, BGBI ll9BB S. B4l). Donoch können

die Klager für die Aufstellung eines Johresobschlusses (Bilonz- und

Gewinn-Verlustrechnungl eine Gebuhr nur noch $ 35 Abs.l Nr.l StBGebV
verlongen. ln der moßgeblichen Fossung wor die Vorschrift noch nicht

unterteilt, wie dies der Berechnung zugrunde gelegt wird. Dies ist erst

durch die l. VOAStBGebV erfolgt.

Gebühren fur die Erstellung der Klörung zur Gewerbesteuer sind gemö0
$ Z Abs. I Nr. 5 StBGebV in

ol noch dem Gewerbeerirog

bl noch dem Gewerbekopitol

getren nt. ln der Rech n u ng N r. 400/86 sind Ango ben dozu nicht entho lten.

Die Rechnung erfullt desholb insgesomi nicht die Voroussetzungen des

0 9Abs. 2Solz\StBGebV und istdesholb nicht klogbor. Denn einefolsche
und unvollstöndige Angobe der ongewendeten Gebührenvorschriften
mocht die Aufklörung derVergütung für den Auftroggeberweder erkenn-

bor, noch erfullt sie ihren Zweck,dem Auftroggeber eine Uberprüfung zu

ermöglichen (s. o. lll. l.).

Rechnung Nr.402186,

Aus denselben Gründen ist ouch diese Rechnung nicht einforderbor; wie
ouch Posien I der

Rechnung Nr.404186.
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Hinsichtlich Posten 2 dieser Rechnung ist die berechnete Gebuhr folsch
ongegeben. Gemöß $ 24 Nr: B StBGebV in Verbindung mitTobelleA der
Steuerberotergebührenverordnung betrögt die GebUhr für die Umsotz-
steuer[ohreserklörung noch dem von den Klögern zugrunde gelegten
Wert447 DM und nicht-wieongegeben -398 DM.Auch insoweitistdie
Rechnung einer ordnungsgemößen Nochprüfung nicht zugönglich,
zumol ouch die Angobe der ongewendeten Gebührenvorschriften
unklor ist (s. o. lll.2. o.A.l. Sie entspricht desholb insoweii ebenfolls nicht
den Anforderungen des $ gAbs .2SotzlStBGebV und istdesholb nur hin-
sichtlich Position 3 in Höhe von 223,50 DM

zuzüglich einer Auslogenpouschole von 40,-- DM

*140/o MwSt.

263,50 DM

36,89 DM

300,39 DM

klorbor.

Rechnung Nr.405/86'

Diese entspricht hinsichtlich des verlongten pouscholen Berotungs-
honorors nicht $ 9 Abs. 2 StBGebV. Für einen Rot konn der Steuerberoter
grundsötzlich nur eine Wertgebühr gemöß $ 2l StBGebV verlongen.
Tudem fehlt hinsichtlich der offensichtlich verlongten Zeitgebühr gemö0
$ 13 StBGebV die Angobe des Absotzes der Vorschrift, die Zohl der ouf-
gewendeten Stunden sowie der berechnete Stundensqtz. Für die Vorous-
seizungen einer Pouscholvergütung gemöß $ 14 StBGebV hoben die
Klöger nichts dorgeton.

Aus den Gründen

Rechtliche Grundloge fur die von den Klögern geltend gemochten
Honororonsprüche ist $ 6ll Abs. I BGB i.V. m. $ 625 BGB.

Die Tötigkeit eines Steuerberoters ist nömlich regelmößig ols Geschöfts-
besorgungsvertrog mit Dienstuertrogschorokter zu quo lifizieren, insbe-
sondere bei einer Douerberotung und Wohrnehmung oller steuerlichen
Belonge. Ein Werkvertrog liegt lediglich donn vo[ wenn konkrete Einzel-
I eistu n g e n Ve rtro g si n h o lt si n d ( Po I o n dt-Th o m o s, BGB, 49.Auf 1., An m. 5 vo r

S 6311. Der Bundesgerichishof hot - entsprechend dieser Unterscheidung

- einen Dienstverirog ongenommen, wenn dem Steuerberoter ollgemein
die Wohrnehmung oller steuerlichen lnteressen des Auftroggebers über-
trogen wird (BGHZ 54,106r BGH VersR 1980,2641. Sicherlich hot der
Steuerberoter im Rohmen seiner umfongreichen Beouftrogung ouch
bestimmte Einzelleistungen zu erstellen, z. B. einen Johresobschluß
oder eine Steuererklörung. lm Vordergrund steht ober die siöndige Bero-
tung in steuerlicher Hinsichi, so do0 dos Erbringen verschiedener Einzel-
leistungen keinen Einfluß ouf die Wertung des Vertroges ols Geschöfts-
besorgungsvertrog mit Dienstvertrogschorokter hot (vgl. weiter RGRK-

Glonzmonn, BGB, 12. Aufl., Rdn. 201 zu $631; Münchener Kommentor-
Söllner BGB,2. Aufl., Anm. 9l zu $ 6111.

Hiervon ousgehend beurieilt der Senot den hier vorliegenden Steuer-
berotervertrog zwischen den Porteien ols Dienstverirog und nicht ols
Werkvertrog. Die Klöger woren mit der loufenden Buchholtung fur die
Beklogte beouftrogt, doneben mit der Erstellung der Johresobschlüsse
u nd mit dem Entwurf o ller o nfo I lenden Steuererklö ru ngen. Do rin liegt eine
,,umfossende" Beo uftro g u ng.

Dos hot zur Folge, doß sich die Beklogte wegen mongelhofter Arbeiten
der Klöger nicht ouf die Gewöhrleistungsonsprüche des Werkvertrogs-
rechts berufen konn. Rechtsgrundloge für Ansprüche des Auftroggebers
bei mongelhofter Leistung des Steuerberoters ist vielmehr dqs Rechts-

institut der positiven Vertrogsverletzung. Donqch kqnn der Mondont
Schodenersotz verlongen, v/enn der Steuerberoter schuldhqft (zumindest
fohrlössig) eine ihm obliegende vertrogliche Pflicht schlecht erftillt hqt und
wenn dqdurch dem Mondonten ein Schoden entstonden ist (Senot, Urt. v.

7.12.1989 - tB U 175/89t.

DerVergütungsonspruch der Klöger ist mithin unobhöngig von der Froge
entstonden, ob ihre Arbeiten mongelhoft woren. Dorous folgende
Ansprüche wegen schuldhofter Vertrogsverletzung konn die Beklogte
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4. ZohltderMondonteinen Betrog ohnezu bestimmen,ouf welche Rech-

nung dieser zu verrechnen isi, so konn der Steuerberoter sie ouf Alt-

forderung gegen den Mondonten verrechnen. Er muß ober dorlegen

und beweisen, doß ihm Altforderungen gegen den Mondonten zu-

stehen.

Zum Sochverholt:

Die Klögerworen fürdie Beklogte bisAnfong l9B9 und früherouch fürden
Geschöftsführer der Beklogten ols Steuerberoter tötig. Sie ersiellten im

Rohmen des ihnen erieilten Auftroges zu einem monotlichen Pouschol-

preis von 100 DM f ür die Beklogte die Buchf uhrung. Dorüber hinous fertig-

ien sie fur die Beklogte die Steuererklörungen und die Johresobschlüsse.

Uber ihre Leistungen erteilien die Kloger der Beklogten die folgenden
Rechnungen'

16.10.1987 Buchführung l9B5 1.368,--
Johresobschluf) und
Steuererklörungen l9B5 1.665,35 3.033,35 DM

29.10.1988 Buchführung 1986 1.368,--
Johresobschluß und
Steuererklörungen 1986 1.600,60 2.968,60 DM

25.1.1989 Buchführun 91987 1.368,-- DM

25J.1989 Veriretung vor der Strof-

und Bußgeldsochensielle
des Finonzomtes 205,20 DM

7.575,15 DM

Am 3.3.1987 quitlierten die Kloger der Beklogten eine Zohlung über

500 DM. Donoch leistete die Beklogte weitere Zohlungen mit der
Besiimmung,,lfd. Buchho ltung" oder,,d-conto Buchholtung" wie folgt'

Honororqnspruch
- Rechisonwolt

- Gebührenüberhebung, $ 352 Abs. I SIGB

- Betrug und Untreue gegenüber dem Mondonten
(OLG Korlsruhe, Beschl.v. 20.12.1990 - 2 Ws 265/89 - wistro 1991,1541

Aus den Gründen:

A. Gebührenüberhebung noch $ 352 Abs. I SIGB

Noch dieser Vorschrift wird ein Anwolt, der Gebuh ren zu seinem Vorteil

zu erheben hot, besiroft, wenn er Gebühren erhebt, von denen er weiß,

doß der Zohlende sie überhoupi nicht oder nur in geringerem Moße
schuldet.

l. Noch dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen schloß der Ange-
schuldigte K. - durch Vermittlung des Angeschuldigten N. oder des

gesondert verfolgten T - mit iedem Kreditnehmer einen Geschöfts-

besorgungsvertrog. Gegenstond dieser Veriröge wor es, AnsprÜche

der Kreditnehmer ous ungerechtfertigter Bereicherung gegen die-

ienigen Bonken, die ihnen zuvor Dorlehen bewilligt hotte, geltend zu

mochen. Doß die Vertrogsbeziehung durch N. bzw. T ongebohnt
wurde, ist den Aussogen der Zeugen zu entnehmen (wird ousgeführt).

2. Aufgrund der Verirogsverhöltnisse hotte der Angeschuldigte K'

Gebühren zu seinem Vorteil, d. h. ous eigenem Recht zu erheben. Die

Vergüiung des Rechtsonwolts für seine Berufsiötigkeit richtet sich

gemöß $ lAbs.l BRAGO noch den Vorschriften dieses Gesetzes. Eine

höhere ols die gesetzliche Vergütung konn ein Rechisonwolt ous einer

mit dem Mondonten geiroffenen Vereinborung nur donn fordern,

wenn die Erklörung des Auftroggebers schriftlich obgegeben und nicht

in der Vollmocht oder einem ouch ondere Erklörungen umfossenden

Vordruck entholten ist ($ 3 Abs.l Sotz I BRAGOI.

3. Der Senot holt es in dem für die Eröffnung des Houptuerfohrens erfor-

derlichen Moß fürwohrscheinlich, doß derAngeschuldigte K. wissent-

lich von seinen Mondonten höhere ols die totsöchlich geschuldeten

Gebühren erhoben hot. Der Begriff des ,,Erhebens" setzt vorous,

doß der Töter die Gebühren ols rechtlich geschuldete Leistung ver-

longt und sie doroufhin erholt (BGH LM Nr. 3 zu $ 352; Tröger; in'

LKSIGB, ]0. Aufl., Rdn. 14-17 zv $3521. Dobei schlie0t die die

B. Septemberl9B)

16. Novemberl9BT

16. Dezemberl9BT
,l4. 

Juni l9BB

13. Sepiember l9BB

22. November l9BB

,l.000,-- 
DM

.l.000,-- 
DM

1.000,-- DM
,l.000,-- 

DM

500,-- DM

300,-- DM
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Gebü h renerhebu ng selbst entho ltende Ho nd lu ng beg riffsnotwendig
dieVorspiegelung gegenüberdem Zohlenden ein, erschulde den von
ihm geforderten Betrog in dieser Höhe (BGHSI 2,35; BoyObLG NSIE
Nr. 3 zu $ 352 StGBl. .....

5. Die Vergütung, die der Angeschuldigte K. von seinen Mondonten
erlongt hot, wor hoher ols die totsöchlich geschuldete. Die Verein-
borung eines onwoltlichen Erfolgshonorors - gerode in der Form der
Uberlossung eines Streitonteils - verstieß gegen die guten Sitten und
wordesholb nichtig (BGH MDR 1926,1001, BGHZ 3g,142l.Zudem wor
die Erklörung der Auftroggeber nicht in einer der Vorschrift des $ 3
Abs.l Sotzl BRAGO entsprechenden Weise obgegeben worden. Der
Angeschuldigte K. hötte desholb von seinen Mondonten lediglich die
gesetzlichen Gebühren und Auslogen verlongen und einbeholten
durfen. Erstehtdomitim Verdocht,sich ein Entgelt, dos ihm nichtzusteht,
verschofft zu hoben. Ein solches Verholten erfullt den Totbestond des
$ 352 Abs. I SIGB (vsl. BoyObLG NSIE Nr. 2 zu S 352 SIGB).

B. Betrug

Noch der Rechtsprechung konn Betrug mit der Gebührenüberhebung
n u r do n n rechtl ich zuso m m entreffen, wen n zu der Tö usch u n g, d ie beg riffs-
notwendig zu der Gebührenüberhebung gehört, eine weitere Töuschung
hinzutrit[ onderenfolls schließt $ 352 SIGB ols Sondertotbestond den
$ 263 SIGB ous (BGHSI 2,35l.lnsbesondere genügt es zur Annohme
eines Betrugs nicht, doß ein Anwolt den Mongel einer gesetzlichen
Grundloge fur die von ihm erhobenen Gebühren verschwiegen hot
(RGSI 4,227l.Allein dorin, doß ein Rechtsonwolt von seinem Mondonten
ein noch Sfondesrecht unzulössiges Erfolgshonoror fordert, liegt nömlich
noch keine Töuschungshondlung i.S.v. $263 SIGB (KG JR 1984,2921vor.

l. Eine solche weitergehende Töuschung der Kreditnehmer ist hier dorin
zu sehen, doß derAngeschuldigte K. - mit hinreichenderWohrschein-
lichkeit - seinen Mondonten dorüber in Unkenntnis gelossen hot,
doß im Folle vollstöndigen oder teilweise Obsiegens die in Anspruch
genommenen Bonken verpflichtet woren, die gesetzlichen Anwolts-
gebühren und Auslogen gonz oder iedenfolls zum Teilzu begleichen.
Aufgrund der mit den Mondonten geschlossenen Veriröge irof den
Angeschuldigten K. die Pflicht, diese über die Rechtsloge - Zohlungs-
pflicht der unterlegenen Bonk - sowie über totsöchlich von diesen
erholtenen Gebühren und Auslogen oufzuklören. Aufgrund der hier-
durch bei ihnen hervorgerufenen irrigen Vorstellung unterließen die
Kreditnehmeres, die von dritfer Seite on Rechtsonwolt K. ousgezohlten
Anwoltsgebühren und -ouslogen bei der von ihnen zu entrichtenden

holtung 9/79 - 6/801, Nr. 16118l vom22.6.l98l (Buchholtun 97/80 - 3/811,
Nr. 301/Bl vom lB.B.l98l (Buchhcltung 4/81 - 6/8ll, Nr.297/84 von
30.11.1984 (Buchholtung 6/81 - 6/83l und Nr. 298/84 vom 30.1,l.1984
(Buchholtung 6/83 - 6/841. Wenn er (der Klöger) dennoch nicht in der
Loge wo6 die Bilonzen für die Johre 1980 und 1983 zu erstellen, so konn es
sich bei den dofür noch fehlenden Unterlogen nur um sonstige Unterlogen
oußerholb der Buchführung hondeln.. lm einzelnen loßt sich dos iedoch
nicht nochvollziehen, weil der Klöger die ongeblich fehlenden Unter-
logen nicht mit den erforderlichen Einzelheiten konkretisiert hot. Entschei-
dend kommtober hinzv,doß esAufgobe des Klögerswor; ols umfossend
mit einer Berotung befreuter Steuerberoter ouf dos rechtzeitige Erstellen
der Bilonzen und dos rechtzeitige Abgobe der erforderlichen Steuer-
erklörungen zu qchten und - notfolls - zu dröngen. Dos verspötete Ab-
geben der Steuererklörungen - unter Einschluß der dozu gehörigen
Bilonzen - lößt desholb einen Pflichtverstoß des Klögers vermuten. Bei
dieser Sochloge ist der Klöger geholten, die Gründe für dos verspötete -
und Ietztlich nutzlose - Abgeben der Steuererklörungen (nebst Bilonzen)
im einzelnen zu erlöutern und sich zu entlosten. Dos hot er iedoch nicht
geton, wie schon dos Londgericht zutreffend ousgeführt hot.

Honorqrrechnung (StBGebV)
- Formerfordernisse

- Zohlungen von Teilbetrögen
(OlG Düsseldorf, Urt.v. 15.11.1990 - lB U 100/90)

--
Leitsötze (d.Verf.l'

l. Die Honororrechnung mu0 die Betröge der einzelnen Gebühren und
Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewondten Gebührenvor-
schriften und bei Wertgebühren ouch den Gegenstondswert onge-
ben. (5 9 Abs. 2 StBGebV)

2. Die Honororforderung konn ouch ohne Erteilung einer ordnungs-
gemößen Rechung wirksom erfullt werden.

3. Zohlt der Mondont einen Teilbetrog der Steuerberoterrechnung mit
mehreren Honorortotbestönden, ohne zu bestimmen ouf welchen Tot-
besto nd der Gil betro g verrech n etwerden sol l, so ist erverhö ltn ismöfl ig
ouf die Forderungen oufzuteilen (entsprechend $ 366 Abs. 2 BGB).
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Aus den zu den Akten gereichten Unterlogen (Einspruchsbescheide

des Finonzomtes vom 25.5.1988) ergibt sich dozu, doß die Einkom-

men- und Kirchensteuern für dos Johr l9B0 mit Bescheid vom 3]. 3. l9B3
und für dos Johr l9B3 mit Bescheid vom 3. 10. l9B5 festgesetzi worden
sind, weiier doß der Klöger gegen die Bescheide ieweils om
22.10.1982 Einspruch erhoben hot und doß dos Finonzomt olle Ein-

sprü ch e o ls verspötet zu rückg ewiesen hot ( Bescheid e vom 25. 5.l9BB ).

DerKlöger behouptet in diesem Zusommenhong, do0 erdie erforderli-
chen Unterlogen für die Erstellung der froglichen Bilonzen erst im
Septemberl9BZerholten hobe und doß erdonoch soforttötig gewor-
den sei, dem gegenüber beho upiet der Beklo gte, doß der Klö ger quo r'
tolsmößig olle Unterlogen ousgehondigt erholten hobe.

2. Rechtliche Grundloge für die von dem Beklogten geltend gemochten
Schodenersotzonsprüche sind die Grundsötze über den Schoden-
ersotz bei einer positiven Vertrogsverletzung 19276 BGB). Vorous-
setzung isi donoch, doß der Klöger seine Pflicl^1ten im Rohmen des
zwischen den Porteien bestehenden Steuerberotungsvertroges
schuldhoft (zumindest fohrlössigl so schlecht erfullt hot, doß dem
Beklogten dorous ein Schoden ewochsen ist.

Diese Grundsötze sind hier onwendbor, weil sich die Rechtsbeziehun-
gen zwischen Klöger und Beklogten ols Geschoftsbesorgungsvertrog
m it Dienstvertrogsch o ro kter do rstel lt. Dos ist stö n d ig e Rechtsp rech u n g,

wenn der Steuerberoter - wie hier - mit umfossenden Berotungs-
leistungen beouftrogt worden ist (BGH, VersR 1980,264; RGRK BGB,

12. Aufl, $ 631 Rdn.20l; MünchKomm zum BGB, 2. Aufl., $ 6ll Rdn.690).
Desholb sind bei Fehlern des Steuerberoters die Gewöhrleistungs-
rechte des Werkvertrogsrechtes nicht onwendbor; der Mondont hot
viel meh r eine schu ld hofte Pflichtuerletzung seines Steuerberoters und
den dorous entstondenen Schoden dorzulegen und - notlolls - zu

beweisen.

3. Die totsöchlichen Voroussetzungen für eine Hoftung des Klögers
liegen vor, und zwor ouch noch seinem eigenen Vorbringen.

Zu den Aufgoben des Klögers gehörte neben der Buchholtung und
der Anfertigung von Steuererklörungen, dos Ersiellen der Johres-
obschlüsse - so hot der Klöger ietzt selbst in der Berufungsinstonz
richtig gestellt (Schriftsotz des Klögers vom 27.9.19901.

Der Klöger hot ouch die Buchholtungsorbeiten zeiinoh erledigt, dos
zeigen seine Rechnungen überdie Buchholtungsqrbeiten von Septem-
ber 1979 bis Juni l9B4' Rechnung Nr. 243/80 vom 7.8.1980 (Buch-

Vergütung in Abzug zu bringen. Dodurch ist ihnen in Höhe der von
dritter Seite gezohlten Betröge ein Vermögensschoden entstonden,
der mit dem vom Angeschuldigten K. erstrebten Vorteil, ouf den er
keinen Anspruch hotte, deckungsgleich ist. .....

2. Der Angeschuldigte N. ist der Beihilfe zu diesem Betrug hinreichend
verdöchtig. Mit seinen Erklörungen gegenüber den Kreditnehmern,
die Holfte des ousgeschüttefen Beiroges solle zur Abdeckung der
Anwoltskosien dienen, hoter die Tot des Angeschuldigten K. willentlich
gefördert. .....

C. Untreue

Schließlich kommt beim Angeschuldigten K. der hinreichende Verdocht
der Untreue - iedenfolls noch der derzeit ollein möglichen vorlöufigen
Beurteilung - nicht in Betrocht. Doß den Rechtsonwolt bei Erhebung seiner
Gebühren eine besondere Pflicht zur Vermögensfürsorge gegenüber
seinem Mondonten trifft - wie sie in beiden totbestondlichen Alternotiven
des $ 266 SIGB vorousgesetzt wird (vgl. BGHSI 24, 3B7l -, begegnet
bereits ernstlichen Bedenken. Denn ouch eine vertrogliche Beziehung
wie der Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen Anwolt und Mondont,
der sich insgesomt ols Treueverhöltnis i.S.v. $266 StGB dorstellt, konn
Verpf lichtu n g en eniho Iten, deren Verletzu n g n ichi vo m U nireueioibesio nd
geschützt isi (BGH NSIZ 1986, 36.l). Der Senot neigt zu der Ansicht, doß
die Zuwiderhondlung gegen die zivilvertrogliche Pflicht, von seinem

Mondonten keine höheren ols die totsöchlich geschuldeten gesetzlichen
Gebühren zu verlongen und zu vereinnohmen, sie vielmehr dorouf ouf-
merksom zu mochen, doß sie eine weitergehende Vergütung nichi schul-
deten, nicht nqch 9266 SIGB strofbewehrt ist.

Die Froge konn oberletztlich offen bleiben, denn selbstwenn mon dieTot-
besto nds moßig keit n o ch 9 266StG B beio hen wo I lte, bestü n d e Gesetzes-
konkurrenz zu 9352 SIGB, der ols speziellere Norm dem $ 266 SIGB vor-
geht (BoyObLG NSIE Nr.l zu $ 352 SIGB). Die Totbestönde der Untreue
und der Gebührenüberhebung - letztere will den Zohlenden vor einem
Mißbrouch der Befugnis zur Gebührenerhebung schützen - werden
nömlich durch Verletzung derselben Pflicht begongen. Eine solche
Beurteilung des Konkurrenzverhöltnisses ist sochgerecht, do die in der
wesentlich geringeren Strofdrohung des $ 352 SIGB zum Ausdruck
kom mende Privileg ieru ng - sie beru ht o uf der Mög lich keit des Zo hlenden,
sich iederzeit ü ber den gesetzlichen U mfo ng der Zo hlu n gspf licht zu u nter-

richten (vgl. Crome[ in: Schönke/Schröder, StGB,23. Aufl., $ 352 Rdn.14] -
in der Gefohr stünde leerzulou{en, wollte mon stott dessen regelmößig
Toteinheit zwischen beiden Normen onnehmen
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GmbH-Löschung,/ Hondelsregister./
Johresobschluß
(LG Arnsberg, Beschl.v. 20.6.1991- 9I 2/91- SIBG 1991,5291

Die berechtigte Klogeforderung ermitteh sich noch olledem wie folgt:

ReNr. Re/Dotum

Leitsotz:

Dos Nichteinreichen von Johresobschlüssen einer GmbH beim Register-
gericht stellt keinen Grund dor, die Löschung der Firmo onzudrohen
oder durchzuführen, wenn die Gesellschoft gloubhoft mocht, doß sie

Vermögen besitzt.

Aus den Gründen:

Die gegen die Verfugung des Amtsgerichts vom l.2.l99l gerichtete Be-

schwerde ist zulössig und ouch in der Soche begründei.

Die durch die ongefochtene Verfügung gesetzie Frist zur Vorloge der
Johresobschlüsse unter Androhung der Löschung der Firmo ist sochlich
nichi gerechtfertigt. Zwor hot die Beschwerdeführerin seit dem Johre l9BZ
die Johresobschlüsse nicht beim Registergericht eingereichi. Dies stellt
obervorliegend keinen Grund dor, die Löschung der Firmo onzudrohen
oder durchzuführen. Eine Gesellschoft konn gem. $ 2 Abs. I des Gesetzes
über die Auflösung und Löschung von Gesellschoften und Genossen-
schoften nur donn gelöscht werden, wenn doneben ouch Vermögens-
losigkeit ouf Seiien der Gesellschoft gegeben ist.

Dies folgt ous der kloren Formulierung des Gesetzes' . . .,,und ein Beteilig-
ter innerholb dieser Frist nicht gloubhoft gemocht hot, doß die Gesell-
schoft Vermögen besitzt'.' Wenn die Gesellschoft olso nochweist, doß
sie trotz Nichthinterlegung über Vermögenswerte verfügt, konn dos
Lösch u n gsverfo h ren n icht d u rch g ef ü h rt werden. Den N o chweis vorh o nd-
enen Vermögens hot die Beschwerdeführerin ober zweifellos in ous-
reichend er Form g ef ü h ri. U nter d iesen U mstö nd en wo r der o n g efochtene
Beschluß oufzuheben.

I

2
3
4
5
6
7
B

9
t0
il
12

l3

339/87
340/87
343/87
344/87
345/87
346/87
351/87
350/87
353/87
352/87
355/87
354/87
156/87

Zohlungen

30. 9.t987
30. 9.1987
5.10.1987
5. r0. r9BZ
5. 

.l0. 
r9BZ

5.10.1987
5.10.1987
5.10.1987
5. r0. r9BZ

5.10.1987
5.10.1987
s.10.1987

25. 4.1988

berechtigt

1.252,63
136,80

1.414,06
109,44

1.320,58
0,0

I .0.l 5,5,l
0,0

835,96
519,84
945,40

1.203,84
2.407,68

nicht

437,76

7.rut,su

678,53

196,gg

3.075,2611.161,74
342,00

1.462,39

9.357,35

il.

Die berechtigten Honororforderungen des Klögers sind durch eine wirk-
some Aufrechnung des Beklogten mii Schodenersotz-Gegenforderun-
gen erloschen ($ 389 BGB).

Der Beklogte stellt mehrere Schqdenersotzforderungen und eine
Werklohnforderung zur Aufrechnung (Reihen{olge der Aufrechnung
g emöß Anf ü h ru n g en i n sei n em Sch riftsotz v om 29.12.19891. Die beiden
ersten Schodenersotzposiiionen setzen sich ous den vom Beklogten -
unsireitig - gezohlten Einkommen- und Kirchensteuern für die Johre
l9B0 und l9B3 zusommen: 3.005 DM (1980' 2.942 DM + 63 DMI
und 9.950 DM (]983' 9.130 DM + 820 DMl. Dozu ist weiterhin un-
streitig,doß diese Steuern überhoupt nicht ongefollen wören, wenn
die Bilonzen für die iohre l9B0 und l9B3 dem Finonzomt rechtzeitig
vorgelegen hötten (Mitteilung des Klegers on den Beklogten vom
29.9.1987 über die Steuererklörungen für dos Kolenderiohr 1983,
Einkommensteuer und Kirchensteuer: O). Der Streit der Porteien geht
vielmehr dorum, ob es dem Klöger ols Verschulden onzulosten ist, doß
die genonnten Bilonzen dem Finonzomt iotsöchlich nicht rechtzeitig
eingereicht worden sind.
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Aus den Gründen:

Die Gebührenrechnungen des Klögers vom 7.8.1980, vom 22.6.1981,
vom lB. B.l98l und vom 30.1'l.1984 lzwei Rechnungen) sind ols obschlie-
ßende Berechnung der Buchführungsorbeiten für die Johre l9B0 bis l9B3
onzusehen. Der Wortlout der Rechnungen loßt nicht den Schlu0 zu, do$
ieweils nur eine Teilobrechnung geltend gemocht werdg do{J onders
ousgedrückt eine weitere Nochforderung vorbeholten werde. Mit den
Rechnungen konkretisierte der Klöger vielmehr die Leistungsinholte und
zugleich die von ihm dofür - im Rohmen seines Bestimmungsrechtes
gemöß $ ll StBGebV - verlongten Vergüiungen. Diese verbindlich vorge-
nommene Gebührenbestimmung konn er nicht mehr nochtröglich öndern,
soweit keine Nichtigkeits- oder Anfechtungsgründe vorliegen (vgl.' BAG,
VersRl98l,95l; Polondt/Heinrichs, BGB,48.Aufl., $ 3l5Anm.3 b - m.w. N.).
Nichtigkeits- oder Anfechtungsgründe werden vom Klöger nichi vorge-
brocht, es hotfolglich bei den früher erteilien Rechnungen zu verbleiben.

Dos führt bei den einzelnen, umstrittenen Rechnungen zu folgendem
Ergebnis' Die Rechnung Nr. 340/87 vom 30. 9.1987 (Nr. 2) ist lediglich in

Höhe von 136,80 DM berechtigi (120 DM zuzüglich MwSt. von 16,80 DM);
die Rechnung Nr. 344/87 vom 5.10.1987 (Nr.4l ist lediglich in Höhe von
109,44 DM onzuerkennen {96 DM zuzüglich MwSt. von 13,44 DM; die
Rechnungen Nr. 346187 und Nr. 350/BZ beide vom 5. 10.1987, entfollen
gonz.

Bei Ermittlung der demgemö0 (noch) berechtigten Gesomtforderungen
des Klögers ist eine unsireitige Zohlung von342 DM zu berücksichtigen.
Außerdem hot der Beklogte - ohne Widerspruch des Klögers - vorge-
trogen, doß durch Abbuchung vom Konto seiner Ehefrou weitere
1.462,39 DM geleistet worden sind. Dos ist bei den hier geltend
gemochten Honororen zu berücksichtigen, nochdem der Klöger seiner-
seits nicht dortut, ouf welche onderen Forderungen die obgebuchten
Betröge von ihm verrechnet worden sein könnten.

Wenn der Beklogte oußerdem noch die Mehrwertsteuern obziehen
möchte, die er bei Bezohlung der früheren Buchholtungsrechnungen des
Klögers mitentrichiet hot (zusommen: A6 DMl, so ist dies nicht gerecht-
fertigt: Diese Mehrwertsteuern sind korrekt berechnet worden, ous den
spöteren Rechnungen des Klögers werden sömtliche Buchholtungs-
honoro re gestrichen, u nd zwo r einschließlich der do ro uf zu enirichtend en
Mehrwertsteuery für eine Erstottung der früher berechneten und ouch
bezohlten Mehrwertsteuern - dorouf louft dos Verrechnungsbegehren
des Beklogten hinous - besteht bei dieser Sochloge kein Grund.

Gl Hinweise

Gl Ahuell

ln 3. Aufloge erscheint von Werner/Mochunsky,,Rechte und Ansprüche
geschod igier Ko pito lo n lege/'

So vielföltig die Moglichkeit von Kopitolonlogen ist, so umfongreich ist

der ongesprochene Themenkotolog' Schodenersoizonsprüche gegen

den Vorstond einer AG wegen Kopitolerhöhungsschwindel, Hoftung
der Börseno ufsicht bei g escheiterten Aktienem issio nen, Amtshoftu n g en

wegen fehlerhofter Bonkenoufsicht, Ansprüche gegen Börseninformo-

iionsdienste, Pflichten bei der Abwicklung von Effekten-Geschöften,

Hoftungsrisiken und Abwehr von Drittonsprüchen bei geschlossenen

lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodellen pp.

Die Monogrophie wendet sich on Anleger, lnitiotoren, Steuerberoter,

Anwölte und die Mitorbeiter von Wertpopiereobteilungen.

Dos Buch ist von großem proktischem Weri, do es ous der onwoltlichen
Proxis entstonden isi. Die 3. Aufloge in kurzer Zeit besiötigt die Ein-

schötzung.
(Wi Re Verlo gsg esel lschoft m b H, 1991, lS BN 3 /88415 / 536 /91

Verdeckte Gewin no ussch üttu n gen / Bef reiu n g von Wettbewerbsverbot /
Ubergongsregelung

Die Gesellschoft konn dem beherrschenden Gesellschofter und dem

Geschöftsf ü h rer ei ne Kon ku rrenztötig keit in i h rem Geschöftszweig d u rch

Vereinborung gestotten (: Befreiung vom Wettbewerbsverbotl. Eine ver-

deckte Gewin no ussch üttu n g wird bei ei ner Kon ku rrenztötig keit o ufg ru nd

einer solchen Vereinborung iedoch nur donn vermieden, wenn die noch-
folgenden Voro ussetzungen erfü I lt sind'

I . Die Befreiung vom Wettbewerbsverbot muß eine klore und eindeutige
Aufgobenobgrenzung zwischen der Gesellschoft ouf der einen Seite

und dem beherrschenden Gesellschofter oder dem Geschöftsführer
ouf der onderen Seite eniholten, die eine spötere willküdiche 7u-

ordnung der Geschöfte unmöglich mocht.
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il.

Bei der Klogeposition B geht der Streit der Porteien um den ongemesse-
nen Stundensotz für die Uberprüfung der Buchführung. Dos Londgericht
h ot d ie Stu nd ensö lze der Sieuerberoterg ebü h renverord n u n g o n gesetzi,
demgegenüber möchte der Klöger diese Tötigkeit ols Wirtschoftsprüfer.
tötigkeit obrechnen (zusötzlich l.ll0 DM nebst MwSt.l.

Dos zur Begründung seiner Forderung vom Klöger in diesem Zusommen-
hong ongefuhrte Argument, es hondele sich um eine typische Wirt-
sch oftsp rüfero ufg o be, ko n n o ls wo h r u nterstel lt werden. Entscheid end ist

nömlich, doD es sich um eine Tötigkeit hondelt, die ouch ein Steuerberoter
erbringen konn. Do der Klöger qber stets nur Steuerberoterleistungen für
die Beklogte erbrocht hot, konnte dies dovon ousgehen, doß ouch die Prüf-

töfigkeit noch den Gebühren der Steuerberotergebührenverordnung
obgerechnet werde. Wollte der Beklogte dogegen, insoweit ols Wirt-
schoftsprüfer tötig werden, so oblog es ihm, dies gegenüber der Beklog-
fen vorher klorzusiellen, domit ein entsprechender Auftrogsinholt ouch
vereinbort wor. Diese Klorstellung hot der Klöger versöumt, ous seinem

Vorbringen lo0t sich dozu nichts entnehmen.

) Honororonspruch/Schodenersolzonspruch
(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.12.1990 -18 U 126/90 - rkr.l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Steuerberoter konn eine Gebührenrechnung nochtröglich nur
öndern, wenn Nichtigkeit- oder Anfechtungsgründe vorliegen.

2. Erstellt der Steuerberoter die Buchfuhrung des Mondonten, so hot er
fur die rechtzeitige Bilonzerstellung und Abgobe der Steuererklörung
Sorgezu trogen. Erirögtdie Dorlegungs- und Beweislost beideren ver-
spöteter Erstellung fur ihn enilostende Gründe der Verspötung.

Die Vereinborung muß zivilrechtlich wirksom im vorous geiroffen sein.
Dos ist der Foll, wenn die Befreiung des beherrschenden Gesellschofters
vo m Wettbewerbsverbot entweder in der u rsprü n g lich en Sotzu n g entho l-

ten ist oder durch spöteren sotzungsöndernden Beschluß in sie oufge-
nommen worden ist.

bl Es muD grundsötzlich eine ongemessene Gegenleistung vereinbort
werden, wenn ein ordentlicher und gewissenhofter Geschöftsführer
die Befreiung vom Wettbewerbsverbot im lnteresse der Gesellschoft
nicht unentgeltlich erteilen würde.

Verein bo ru n g en, d ie d ie g eno n nten zivi I rechtl ichen Voro ussetzu n g en
nicht erfüllen, werden wegen dieses Formmongels für die Zeitröume
bis zum 31.12.1992 nicht beonstondet. Fehlen Vereinborungen oder
entholten Vereinborungen keine klore und eindeutige Aufgoben-
o bg renzu n g, sind f ü r 1ed en Vero n lo g u n gszeitro u m der Vergo n g en heit,
für den die zivilrechtlichen Ansprüche ouf Schodenersotz oder ouf
Herousgobe des erlongten Vorteils nicht geltend gemocht worden
sind, verdeckte Gewinnousschüttungen onzunehmen. Werden die
fehlenden Formerfordernisse behoben, sind die Beteiligten - wenn
die Voroussetzungen im übrigen dofür vorliegen - geholten - für
die Befreiung vom Wetfbewerbsverbot ein ongemessenes Entgeli zu
vereinboren. Geschieht dies nicht, ist in dem Veronlogungszeitroum,
in dem die Vereinborung wirksom wird, eine verdeckte Gewinnous-
schüttung onzunehmen.

lm Verhöltnis zwischen Gesellschoft und nicht beherrschendem
Gesellschofter.Geschöftsführer werden ouch fehlende Vereinbo-
rungen über die Befreiung vom Wettbewerbsverbot für Zeitröume
bis zum 31.12.1992 nicht beonstondet. Eine verdeckte Gewinnous-
schüttung wird iedoch ouch hierongenommen,wenn die Befreiung in

1992 nochgeholt, ein ongemessenes Entgelt hierfur iedoch nichtverein-
bort wird. Wegen der Entstehung der verdeckten Gewinnousschüt-
iung wird ouf den vorstehenden Absotz Bezug genommen.

Besonderheiten gelten bei Steuerberotungsgesellschoften. Mit Rück-

sicht ouf die über dos Verhöltnis von Steuerberoter und Steuerbero-
tungsgesellschoft bisher bestehende Rechtsunsicherheit, inwieweit
dos Berufsrecht dos Zivilrecht überlogert, wird den Steuerberotungs-
gesellschoften und ihren beherrschenden Gesellschoffern oder den
Geschöftsf ü h rern Geleg en heii geg eben, i h re Rechtsbezieh u n g en bis
zum 3,l. 12.1992 neu zu ordnen. Bis zu diesem Zeitpunktwerden wegen
feh len d er Verei n bo ru n g en oder weg en mo n g el hofter Verei n bo ru n g en
verdeckte Gewin no usschüttu n gen n icht o ngenom men.

(BdF-Schreiben v. 4.2.1992 - lV B 7 - S 2742 - 6/921
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hobe (schriftsotz des Klögersvom 16. 2.l990l,doch lößtsich dorous noch

nicht die Ubernohme sömtlicher Verpflichtungen S. ous derZeil vor dem

,,Proxiskouf" obleiten. Ublicherweise bedeutet ein Proxiskouf, doß ledig-
lich der Kundenstqmm ols solcher,,übernommen" wird, doß ober olle
Pflichten und Rechte der beiden Beteiligten im Verhöltnis zu den Kunden
persönlich begründet bleiben und - für neue Tötigkeiten - begründet
werden.

Die Rechnung vom lO.6.1986 ist ollerding s zu reduzieren, soweit es um

dos Honoror des Klögers f ür die Bilonzierungsorbeiten geht (3.486 DM +
MwSt.l. Der Klöger hot nömlich die Höchstgebühr des $ 35 Abs.l Nr.l der
Steuerberotergebührenverordnung (SiBGebVl berechnei. Dos ist nicht
gerechtfertigt.

Noch $ll StBGebV bestimmt der Steuerberoter bei Rohmengebühren

dos ongefollene Honoror unter Berücksichtigung oller Umstönde, insbe-

sondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfonges und der
Schwierigkeit der beruflichen Tötigkeit noch billigem Ermessen. lst die
Angemessenheit der getroffenen Bestimmung zwischen den Beteiligten

streitig, so hot noch stöndiger Rechtsprechung des Senots (StB 1986,160)

der Steuerberoter im einzelnen dorzulegen, ous welchen Gründen eine

Uberschreitung der Mittelgebühr im Sinne von $ ll der StBGebV ,,onge-
messen" ist.

Die hier vom Klöger für die Angemessenheit der Höchstgebühr onge-
führten Argumente überzeugen nicht. Dobei konn dos Vorbringen des

Klögers unterstellt werden, doß die Bilonz l9B4 komplett neu gemocht
werden mußte, doß es insbesondere erhebliche Schwierigkeiien bei
dieser Uberprü{ung gob, vor ollem bei der Bewertung der holbfertigen
,Arbeiten und der Forderungen. Diese Umstönde rechtfertigen ein Uber-

schreiten der Mittelgebühr nicht, weil der Klöger den bereits vorliegenden
Jqhresobschluß lediglich zu überprüfen und - in Einzelpunkten - zu

berichtigen hotte.

Die Mittelgebuhr betrögt 20/10 der Tobelle B bei einem - unstreitigen -
Gegenstondswert von 843.000 DM'

10/10: 1.162,-- DM
20/10: 2.324,-- DM
14 o/o MwSt. 325,36 DM

2.649,36 DM

ln dieser Höhe erweist sich die Klogeposition I nunmehr ols berechtigt,
wöhrend sie in Höhe von1.324,68 DM obgewiesen bleibt.

Abtretung

- Abtretungsverbot, Zweckbindu ng,

S 399 BGB

- d. Steuererstottu ngso nspruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftun gsbeg renzun g, grobe Fohrlössig keii

- Rechiswohlklousel

Amtspflichverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Arglisteinwond

- gegenüber Verjöh rungseinrede

Auskunfisvertrog

- stillschweigender Absch luß

: Bilonz, Stoius

Belehrungspflicht d. RA

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StbMp
- Abtretu ng Steuererstottun gsonspruch

- Bef reiun gstotbestond
: vor 15 Johren

Betrug

- Gebührenüberhebung, $ 352 SIGB

Beweislosl

- u nterlossene Aufklö rung/Belehrung
: Beweisvermutung

- f. Mondotsum{ong

Bilonzerstellung

- Aussogekrofi d. Bilonz

- Dritthoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspöteie Erstellung

B u n desve rfossu n gs ge richt

- Anwoltspflichten

Dienslvertrog

- Steuerberotu ngsveriro g

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertro gsöhnl. Vertrouenshoftun g

Erbenhoftung, beschrönhe

- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschluß

Freistellun gsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß

- Veriöhrung

Fristenkontrolle

- Telefox
: Funktionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeche Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- Jo hresobschluß, Hondelsregister

- Löschung im HR

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Bekug, Untreue

- Gebührenüberhebung, 0 352 StgB

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, g9 StbGebV
: Gebührenvorschrifien

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Fölligkeir, $ z srbGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mittelgebr;hr

- Zohlung e. Täilbetroges

Honororonspruch d. WP

- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz,E823 Abs.2 BGB

Kousolitöt

- Berotu ngsfeh lerlfeh lende Mo ndonteninfo

Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hil{skröfie gegen Entgelt

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnsteuererstottung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: MiMirkun g d. Lohnsteuerhilfevereins

92,28
92,88

J4
54

92,
92,

92,58

92,77

92,2
92,2s

92,8

92,58

92,77

92,22

92,105

92,58
92,2

92,10
92,8
92,8

92,95

92,24

92,63

92, 18

92,85
92,85

92,41
92,59

92,109

92,108

92,95,
l0t

92,95,
t0t

92,101

92,101

92,28

92,46

92,108

92,2

92,105
92,105

92,91

92,8
92,8
92,17

92,44

92,89
92,95

92,89

92, 85

92,28

92,25
92,25
92,25

90
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Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mitverschulden

- Fristüberwochung

- richtige lnformotionen on StB

: durch Driite

- Steuererklörung

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Holtung f. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: $ 68 StBerG

Rechtsonwolt

- Zulossung
: Verbondstöiigkeit
: AG-Vorstond

Rechtsberotung / Rechtsbesorgung

- Erschließungsbeitröge

- Steuerberoter
: Ersch ließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters {WEGI

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestöiigu n g

Rechtswohlklousel

- Prospekthoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- Johresobschluß

Sleuerberolungsgesetz

- g4,zI.5
: unmittelborer Zusommenhong

_8{

: Steuerberech nu ng, Wirtschofts-
berotungsfirmo

- 0 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzenfrum

-s5z
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung

- lnformotionen d. Mondonten
: fristgerechie -

- Steuerbefreiungstotbestond

Steuergestohun gsberotung

- Mondotsumfong
- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwoliers

Telefox

- Funktionsföhigkeii b. Justizbehörde

Testot {s. Bestötig ungsvermerk)

- Beweiskroff

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche

- Hoftun gsbeschrönku ng
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, S 266 StGB

- Vermögensbetreuungspflicht

Unlreue, $ 266 SIGB

- Gebührenüberhebung, 5 352 SIGB

- Treuhönder

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 51 o WPO
- Prospekthoftung

Verjöhrung, E5l BRAO

- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöh rungsvorsch rift, Seku ndöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regreßmondot on Kollegen
: U n kenntnis über Verjöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Ah. BRAO

Mondoisende, kein Schoden

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, $ 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheit

- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Serienschoden
: feh lerhoffe Prospektprüfu ng

Werbeverbot
- Anwolts-Suchservice/lnfodienst

- f. Rechtsonwölte

- Strofuedeidiger

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong

BGH v. 112.1988 - lX ZR 61188
: NJW 198? 303
:WM l999,ll4

BGH v. 24.1.1991 - lX ZR 250/89
:WM 1991,420
: WUB Vl B 5 6 KO l.9l {Sundermonn)

BGH v. 25.3.1991 - AnwZlH 2/91
: BRAK-Mitt.1991,226

92,
72,
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Proxiskouf und Honororfrogen
- Mittelgebuhr
(OLG Düsseldor{ Urt.v. 31.10.1990 - lB U 109/90 - rkr.)

Leitsotz:

Kouft ein Steuerberoter die Proxis eines onderen Steuerberoters und wird
der Köufer für frühere Mondonien des Verköufers tötig, führt dies ollein
nicht dozu, doß der Proxisköufer den Mondonten onstelle des Proxis-

verkö ufers wegen Veriro gsverletzu n g en des letzteren hoftet.

Leitsötze {d.Verf.}'

l. Ein Proxiskouf bedeutet regelmößig, doß lediglich der Kundenstomm
ols solcher,,übernommen" wird.

2. Die Bewertung holbfertigerArbeiten und Forderungen rechtfertigt ein
Uberschreiten der Mittelgebuhren donn nicht, wenn ein bereits vor.
liegender Johresobschluß ledigli ch zu überprüfen ist.

3. Die Uberprüfung der Buchführung konn der Steuerberoter nicht ols
Wi rtsc h oftsp rüfertöti g keif o b rec h n en. \Ven n bis h e r n u r Steu erberoter-
leistungen für den Mondonten erbrocht wurden, konn dieser dovon
ousgehen, doß ouch die Prüfung einer Buchführung noch den Gebuh-
ren der Steuerberoterg ebü h renverord n u n g o bgerech net wird.

Aus den Gründen:

t.

Hinsichtlich der1. Klogeposition streiten die Porteien ollein dorüber, ob die
Beklogte dem Klöger überhoupt einen Auftrog fur die erneute Erstellung
einer Johresbilonz l9B4 erteilt hot oder nicht. Zum Beweise seiner Be-
houptung von einer Auftrogserteilung legt der Klöger nunmehr den vom
Geschöftsführer der Beklogien om 23.5. 1986 unterschriebenen Jo h res-

o bsch I u{J l9B4 vor. Der Senot sieht in d ieser - u nstreitigen - U ntersch rift ein
o usreichend tro gfo h ig es I nd iz f ü r eine entsprechende Auftro gserteil u n g.

Dieses lndiz hot die Beklogte nichi ousgeröumi, ouch keinen Gegen-
beweis ongetreten. Soweit sie geltend mocht, doß der Klögerols,,Rechts-
nochfol g e/' i h res f rü heren Steuerberoters S. weg en u rsp rü n g lich mo n gel-
hofter Bilonzorbeiten eine erneute Bilonzierung hobe unentgeltlich vor-
nehmen müssen, ist dos nicht nochvollziehbor. Der Klöger hot zworzuge-
stonden, doß er die Proxis des Steuerberoters S. von diesem ,,gekouft"
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: RPKU 1.124/91

BGNv.27.5.l99l - AnwZ lBl4/91
: BRAK-Mitt.1991,224

BGH v. 10.6.1991 - ll ZR 247/90
: RPK U 1.077/91

BGH v.19.6.1991- 2 StR 357/90

BGH v. 20. 6.1991-VttZBtS/gO

BGH v. 11.7.1991 - lX ZR 180/90
:WM l99l,l\l2

BGH v.26.9.1991 - lXZR242/90
:WM 1991,1992

BGH v. 26.9.1991- V ll ZR 376/89
: BAUR 1991,796

BGHv,26.9.t99l - lX ZR 242/90
: MDR 1991,1095
:WM 1991,1993

BGH v. 2.10.1991 - lV ZR 68/91
:WM 1991,2080
:LiP1991,1629

BGH v.10.10.1991- lX 7R38/91

BGH v. lZ 10.l99l - lXZR255/90

BGH v. 21. i0.l99l - ll ZR 204/90

BGH v. 21.10.l99l - ll ZR 221/90

BGH v. 14.ll.l99l - lX ZR 3ll91

BVerfG v. 8. 7.1991 - 2 BvR 731 /91

OLG Düsseldorf v. ll.10.1990

-18U 62/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31.10.1990

- 18 U 109/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 15.11.1990

- rB u 100/90

OLG Düsseldod v. 6.12.1990
- 18 U 126/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31.10.1991 - 13 U 100/91

OLG Fronkfurt v. 23.5.1991 - 6W 4I/91 rkr.
: DSIR 1991,1201

OLG Homburg v. 4. i0.l99O - 3 U 87/90
: srB 1991,400

OLG Homm v.7.6.1989 -25U168/88

OLG Korlsruhe v.20.12.1990 - 2 Ws 265/89

OLG Korlsruhe v. 5. 6. l99l - 1 U 270/90

OLG Korlsruhe v. 16.10.1991 - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/B8

OLG München v.17.5.1991 - 21U 4529/90 92, B

OVG Nordrhein-Westfolen v. 27. 6.1991 -
3 B lB5B/90 rkr.

: SiB 1991,402

92,28

KG Berlin v.19.12.1990 - 24 U 5932/90
: RPK U 1.070/9\ 92,88

Gl Leitsätze

Anwoltszulossung / Verbond

l. Eine mit dem Anwoltsberuf unvereinborte Tötigkeit übt derienige ous, der im Rohmen
seines Beschöftigungsverhöltnisses bei einem Verbond rechtliche Berotung erteilt, die
derVerbond oufgrund seiner Sotzung seinen Mitgliedern zu erbringen verpflichtet ist.
Die nur theoretische Möglichkeit, die Rechtsberotung des Verbondes zu beeinflussen,
genügt ollerdings nicht.

2. Die Rechtsberotung der Verbondsmitglieder ist keine noch $ 46 BRAO grundsötzlich
mit dem Anwoltsberuf vereinborte Berotung des Dienstherrn.

3. Es ist mit dem Anwoltsberuf vereinbor, wenn sich ein Rechtsonwolt im Rohmen seines
Beschöftigungsverhöltnisses im wesentlichen um orgonisotorische und verbonds-
politische Belonge, insbesondere um den Abschlufl von Torifvertrögen kümmert.

(BGH Beschl .v. 27.5.1991 - AnwZ l}l 4/91, BRAK-Mifl'. 1991,2'Al

Anwoltszulossung / Vorstond einer AG

Die Töiigkeit ols gesomtuertretungsberechtigtes Vorstondsmitglied einer unter kouf-
mönnischen Gesichtspunkten ouf Gewinnerzielung ongelegten AG ist mit dem Beru{
eines Rechtso nwo ltes u nverein bo r.

(BGH Beschl .v. 25.3.1991 - AnwZlBl2/91, BRAK-Mitt. 1991,2261

Rechtsberotungsgesetz / WEG-Verwolter / Prozeßführung

Die Prozeßführung eines WEG-Verwolters, der nicht selbst Wohnungseigentümer ist,

ohne Einschqltung eines Rechtsonwolts qls Proze0bevollmöchtigten verstößt gegen dos
Rechtsberotungsgesetz und ist unzulössig, sofern dos Verfohren nicht persönliche
Ansprüche oder Verpflichtungen des Verwolters zum Gegenstond hot.

Der WEG-Verwolter ist noch 9157 ZPO von der mündlichen Verhondlung vor Gericht
ousgeschlossen. Dies hindertweder dos Einreichen von Schriftsötzen noch die Heron-
ziehung des Verwqlters durch dos Gericht ols Beieiligien.

Dos Versprechen einer Vergütung in Höhe der Rechtsonwoltsgebühren on den WEG-
Verwqlter für dessen Proze0führung ist unwirksom.

Pouscholvergütungen onderer Proze0vertreter ols Rechtsonwölte und Rechtsbeistönde
gehören weder noch $ 9IZPO noch noch g47WEG zu den notwendigen ouflergericht-
lichen Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung.

{KG Berlin Beschl.v. 19.12.1990 - 24 U 5932/90 * RPK U 1.070/911

Feststellungskloge des Gesellschqfters

Gesellschofterbeschlüsse sind Rechtsverhöltnisse i. S. des $ 256 Abs. 1 ZPO. Dle Kloge
eines Gesellschofters quf Feststellung, doß sein Ausschluß ous der Gesellschoft nichtig
sei, ist doher zulössig.

(BGH, Urt. v. 21.10.1991 - ll ZR 211 /901
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LG Arnsberg v.20.6.1991- 9I 2/91

LG Homburg v. 31.5.1991 - 302 O ll3i90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v. 24.1.1991 - 19 O 4\4/90
: SIBK Koln - MBI 1991, 8

LG Korlsruhe v. 7. 3. 1990- 3 O 339/89

LG München v. 18.12.1991 - 4 0 ll 723/91,
n. rkr:

EGH Hessen v. 28.2.1991 - I EGII 2/90
: EWIR $ 43 BRAO 3/91,461 Rins

BdF Schreiben v. 4.2.1992
-tv B7-s2742-6/92
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Proxiskouf und Hono
- Mittelgebuhr

rorfrogen

(OLG Düsseldorf Urt.v. 31.10.1990 - lB U 109/90 - rkr.l

H onoro ro nsp ruch / Schoden ersotzo ns pruch
(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.12.1990 -lBU126/90 - rkr.l

Honororrechnung (StBGebV)
- Formerfordernisse

- Zohlungen von Teilbeirögen
(OLG Düsseldorf Urt.v. 15.11.1990 - l8 U 100/901

Honororonspruch
- Einforderborkeit gem. $ 9 StBGebV
(OLG Dusseldorf Urt.v. ll.l0.1990 - l8 U 62190 - rkr.)

Honororonspruch
- Rechtsonwolt

- Gebührenüberhebung, $ 352 Abs.l SIGB

- Betrug und Untreue gegenüber dem Mondonten
(OLG Korlsruhe Beschl.v. 20.12.1990 - 2 Ws 265/891

Gm bH-Löschung / Hondelsregister / Johresobschluß
(LG Arnsberg Beschl.v. 20.6.1991-9t 2/911

Gl Hinweise
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